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Stadtführerjugend lud zur Vorlesung über 
Kaiser Karl IV. ein

Seit 2004 ist der Bundesweite Vorlesetag Deutschlands größtes 
Vorlesefest, das jedes Jahr am dritten Freitag im November statt-
findet. Über eine Million Kinder und Erwachsene beteiligten sich 
in diesem Jahr als Vorleser oder Zuhörer daran. Und wie seit vie-
len Jahren mit dabei waren die Tangermünder Stadtführerkinder, 
die Jungen Stadtführer und ihre Gäste! Der Grete-Minde-Saal 
war gut gefüllt, als die Stadtführerjugend anlässlich des 650. Jubi-
läums des Einzugs von Kaiser Karl IV. in Tangermünde aus ihrem 
Buch „Aus dem Leben von Kaiser Karl IV.“ vorlas.

Vorlesetag

Natürlich war den Kindern ihre Aufregung anzumerken, beson-
ders denjenigen, die zum ersten Mal dabei waren. Doch das 
Publikum hörte aufmerksam zu und belohnte sie mit kräftigem 
Applaus. Einige Geschichten über Kaiser Karl IV. sind recht span-
nend. So erfuhren die Zuhörer, dass unser Kaiser bereits im Alter 
von sieben Jahren verheiratet wurde. Sie staunten darüber, dass 
unser Kaiser fünf Sprachen beherrschte. Besonders sympathisch 
macht den Kaiser, dass er Kriege vermeiden wollte und über den 
Erwerb von Land lieber auf friedliche Weise verhandelte, Gebiete 
tauschte oder kaufte. Spannend wurde es für die Zuhörer, als 
über Karls rätselhafte Erkrankung vorgelesen wurde. Fast ein 
Jahr lang war er an Armen und Beinen gelähmt! Auch wunderten 
sich die Zuhörer über Karls Vater Johann, der sich trotz seiner 
Erblindung in einen Ritterkampf stürzte und dabei den Tod fand. 
Die Sage von der Goldenen Wiege rundete die Vorlesung ab. Karl 
soll als Baby demnach in einer goldenen Wiege gelegen haben, 
die nach seiner Geburt vom Grund der Moldau aufgestiegen war 
und mit ihm wuchs. Sie soll auf seiner Burg Karlstein gestanden 
haben. Nach Karls Tod verschwand sie angeblich wieder in der 
Moldau. Aber auch der Tangermünder Sagenschatz birgt eine 
Legende über Kaiser Karl IV. Deshalb trugen die Stadtführerkin-
der auch die „Sage von der Erbsensuppe mit Schweineohren“ 
gemeinsam ihrem Publikum vor. Die musikalische Gestaltung 
übernahm Enna Woecht am Klavier. Romy Schwenke und Samira 
Post moderierten souverän die Veranstaltung.

Vorlesetag - Romy Schwenke, Leander Günther und Samira Post

 » Aus der Feuerwehr

Kinderfeuerwehr Hämerten - Ausflug zum 
Rettungshubschrauber

An einem sonnigen Samstag im November startete unsere Kin-
derfeuerwehr Hämerten bereits um 7:45 Uhr in das Abenteuer. 
Ohne zu wissen, ob der Rettungshubschrauber „Christoph 36“ 
zum abgesprochenen Zeitraum auch wirklich vor Ort sein würde, 
machten wir uns mit zwölf Kindern und drei Betreuern auf den 
Weg in unsere Landeshauptstadt Magdeburg. Ein Einsatz des 
Hubschraubers wäre zu jeder Zeit möglich gewesen.

Aber wir hatten Glück und der Hubschrauber hatte am Samstag-
vormittag keinen Einsatz, sodass uns der diensthabende Pilot 
alles genauestens erklären und zeigen konnte. Sogar auf dem 
Platz des mitfliegenden Notarztes durfte jedes Kind Platz neh-
men. Es war für alle unvergessliches Erlebnis.
Anschließend ging es in die nahegelegene Trampolin-Halle. Dort 
konnten sich alle Kinder kräftig austoben, wobei sich der ein oder 
andere auch an einem Salto erprobte. Nach einer kräftigen Stär-
kung mit leckeren Burgern machten wir uns wieder auf die Rück-
reise nach Hämerten.

Bedanken möchten wir uns ganz besonders bei der Crew vom 
Rettungshubschrauber „Christoph 36“ sowie der Hugo-Meyer-
Nachfahren Stiftung und dem Förderverein der Feuerwehr Hä-
merten, die diesen rundum gelungenen Ausflug ermöglicht 
haben.

Text/Fotos: Holm Stolzenberg -  
Kinder-/Jugendfeuerwehrwart Hämerten » Vereine und Verbände
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Die Buchlesung über Kaiser Karl IV. war die letzte Veranstaltung 
anlässlich des 650. Jubiläums des Einzugs von Kaiser Karl IV. 
in unsere Stadt. Die interessante Kaiser-Karl-Ausstellung im 
Burgmuseum, die von den Stadtführerkindern und Jungen Stadt-
führern für Kinder gestaltet wurde, ist nun auch Geschichte. Zahl-
reiche Gäste unserer Stadt sahen sie sich an und äußerten sich 
lobend im Gästebuch des Museums. Die bunt gestalteten Auf-
steller im Garten des Museums, auf denen der Lebensweg von 
Kaiser Karl IV. dargestellt war, zogen die Aufmerksamkeit vieler 
Gäste auf sich und sorgten dafür, dass die Besucher nicht nur die 
Sonderausstellung der Kinder in der Diele, sondern auch die an-
deren Räume des Burgmuseums besichtigten. Einige Schul- und 
Hortklassen hatten sogar die Gelegenheit, Mittelalterprojekte im 
Museumsgarten durchzuführen und dabei altes Handwerk aus-
zuprobieren. Somit konnten sich die Tangermünder in diesem 
besonderen Jubiläumsjahr über den Patron ihrer Stadt, auf den 
sie so stolz sind, umfassend informieren.

Ausstellung

Die Sonderausstellung „Der Kaiser kommt“ entstand aus dem 
Projekt „Museum von und mit Kindern“ und erfolgte mit freundli-
cher Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt # modern den-
ken und der Stadt Tangermünde.

Text: Petra Hoffmann, Fotos: Petra Hoffmann/Hannes Ewand

 » Veranstaltungen

Vorweihnachtlicher Musikzauber  
mit jazzigem Twist!

In der Salzkirche Tangermünde gibt Thomas Kübler ein Kon-
zert.
Die festliche Weihnachtszeit steht vor der Tür, und die Salzkirche 
Tangermünde lädt herzlich ein, sich auf die Stimmung des Ad-
vents einzulassen. Am 16. Dezember um 16:00 Uhr gibt Thomas 
Kübler ein Adventskonzert, das die Herzen erwärmt und die vor-
weihnachtliche Stimmung perfekt einfängt.
Verzaubern wird der Musiker das Publikum mit seiner musikali-
schen Begabung und der gewohnt, charmanten Bühnenpräsenz. 
Mit stimmlicher Vielfalt und Klavierkünsten nimmt er sein Publi-
kum mit auf eine musikalische Reise durch die schönsten Melo-
dien zur Weihnachtszeit mit jazzigem Twist!

V O R W E I H N A C H T L I C H E R  M U S I K Z A U B E R

 M I T  T H O M A S  K Ü B L E R

A D V E N T S K O N Z E R T  
S A L Z K I R C H E  T A N G E R M Ü N D E

DEZ

1 6
SAMSTAG
16:0016:00

Freuen können sich Konzertbesucher auf Interpretationen von 
Klassikern wie „Jingle Bells“ und „Let it Snow“ Bekannte Klas-
siker wie „O du Fröhliche“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ oder die 
romantische Filmmusik aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 
von Karl Svoboda werden natürlich auch dabei sein.
Das Konzert verspricht, die Zuhörer in vorweihnachtliche Freude 
zu bringen und die Bedeutung des Advents zu reflektieren.
Tickets für das Konzerterlebnis sind zum Preis von 10 Euro er-
hältlich und können in der Salzkirche Tangermünde von Dienstag 
bis Sonntag zwischen 13:00 und 17:00 Uhr erworben werden. 
Aufgrund der begrenzten Platzkapazität wird empfohlen, die Ti-
ckets im Voraus zu kaufen oder zu reservieren. Die Salzkirche ist 
telefonisch erreichbar unter 039322 45494
Datum: 16. Dezember 2023
Ort: Salzkirche Tangermünde, Zollensteig 20, 39590 Tanger-
münde Uhrzeit: 16:00 Uhr
Eintritt: 10 Euro
Tickets: Salzkirche Tangermünde 13:00-17:00 Uhr Dienstag bis 
Sonntag

Text/Foto: Sabrina Lamcha

Nicht von schlechten Eltern!
von und mit den HengstmannBrüdern
Sebastian und Tobias Hengstmann
Am 07.01.2024, um 18 Uhr, gastiert das beliebte Kabarettduo 
„Die Hengstmann Brüder“ aus Magdeburg wieder im Grete-Minde-
Saal in Tangermünde. Im Grete-Minde-Saal wartet auf die Be-
sucher wieder politische Satire vom Feinsten. Durch die Brüder 
Sebastian und Tobias Hengstmann wird am 07.01.2024 ihr aktuel-
les Programm „Nicht von schlechten Eltern!“ dargeboten. Brüder, 
wie die Zeit vergeht. Da dreht man sich einmal rum und – zack – 20 
Jahre vergangen. War nicht eben noch 2003? Gerhard Schröder ist 
Kanzler, Greta Thunberg wird geboren und „Findet Nemo“ kommt 
in die Kinos. Es ist, als wäre es gestern gewesen? Nun, wenn 
man sich mal in aller Ruhe überlegt, was in diesen 20 Jahren alles 
passiert ist, reicht die Summe der Ereignisse für 20 Jahrzehnte. 
Politisch, wirtschaftlich und natürlich privat. Und diese Ereignisse 
sind es eben, die die Hengstmann Brüder reflektieren, beruflich, 
wie auch privat, oder gibt es da gar keinen Unterschied?

- Anzeige -
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kung zu bieten.“, so SAKG-Geschäftsführer Weise weiter. Die Be-
wältigung krankheitsbedingter Probleme und Krisen steht dabei 
im Mittelpunkt des Engagements. Das erfahrene Beratungsteam, 
bestehend aus verschiedenen Berufsgruppen und psychoonko-
logisch ausgebildeten Fachkräften, ermutigt die Ratsuchenden 
dazu, neue Perspektiven für ein Leben mit oder nach der Erkran-
kung zu entwickeln. Dies schließt die Klärung familiärer, sozialer, 
partnerschaftlicher und beruflicher Themen mit ein.
„Eine halbe Million Menschen bekommen die Diagnose Krebs 
nach Robert-Koch-Institut pro Jahr. Vorbereiten kann man sich 
darauf nicht“, weiß Fahlke. „Neben dem Wunsch auf Heilung mer-
ken die Betroffenen sehr schnell, dass die Probleme vielfältiger 
sind. Alle Lebensziele, -inhalte und -werte werden in Frage ge-
stellt. Die Psychosoziale Betreuung fördert die Bewältigung von 
Symptomen und Nebenwirkungen der Behandlung, was die Le-
bensqualität der Patienten steigert“, so der Ärztliche Direktor des 
Johanniter-Krankenhauses weiter.
In der Bahnhofstraße 24 können Krebsbetroffene und deren An-
gehörige kostenlose Unterstützung erhalten, um die Diagnose 
Krebs zu verarbeiten und mit ihr umzugehen. Die Beratungsstelle 
in Stendal ergänzt die bestehende Versorgung von Krebsbetrof-
fenen im Landkreis. „Wir haben Menschen, die mit der Diagnose 
Krebs bei unserem sozialpsychiatrischen Dienst landen, weil sie 
überfordert sind“, sagte der Landrat. „An dieser Stelle ist diese 
Beratungsstelle eine ganz große Unterstützung für die Men-
schen, zu dem verwiesen werden kann und wo es Experten zu 
genau diesem Thema gibt. Wir sind froh, dass wir nun auch nörd-
lich der A2 so eine Beratungsstelle haben. Ich wünsche Ihnen viel 
Erfolg für Ihre Arbeit“, so Puhlmann weiter.
Sichtlich ergriffen zeigte sich Kleefeldt, der im persönlichem Um-
feld bereits Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, die eine 
Krebsdiagnose erhielten und deren Leben sich damit verändert 
hat. Auch er äußerte sich sehr erfreut darüber, dass die Unter-
stützung für Betroffene sich durch das neue Beratungsangebot 
der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft in der Hansestadt 
Stendal verbessert.
Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft hat sich seit ihrer 
Gründung im Jahr 2000 von einem Verein zu einer breit aufgestell-
ten Institution gewandelt: Mit den in 2023 eröffneten Krebsbera-
tungsstellen in Quedlinburg und nun auch in Stendal, den letzten 
beiden von landesweit sechs Psychosozialen Beratungsstellen 
und zehn verbunden Außenberatungsstellen ist das flächende-
ckende Netz komplett. Bisher gab es dieses Angebot einmal im 
Monat in Stendal, nun mit täglichen Sprechzeiten. Damit ist die 
SAKG bei der Versorgung und Betreuung von Krebsbetroffenen 
breit aufgestellt. So gerüstet will sie auch ihrem erklärten Ziel 
einen Schritt nähergekommen: Mit der umfassenden Unterstüt-
zung können Krebspatienten und Angehörige bei der SAKG wäh-
rend des Kampfes gegen die Krankheit ganzheitlich betreut und 
begleitet werden.
Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e. V.
Psychosoziale Krebsberatungsstelle Stendal (kostenfrei, indivi-
duell, diskret), Johanniter-Zentren für Medizinische Versorgung 
in der Altmark GmbH, 1.Etage, Bahnhofstraße 24, 39576 Han-
sestadt Stendal

Quelle: Landkreis Stendal

Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 
2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenem Kabarettpro-
gramm auf der Bühne. Und gemäß der Losung „Wir spielen so 
lange die Verwandten reichen!“ gab es einige Folgetermine, die 
tatsächlich bis heute reichen. Seit 2009 treten die Hengstmann 
Brüder auch einmal im Jahr in der Kaiserstadt Tangermünde auf. 
Erleben sie im 19. Programm „Nicht von schlechten Eltern“ das, 
was die Kabarett Brüder alles erlebt haben, erleben mussten 
und erleben durften. Da die Fülle an Ereignissen zu groß für ein 
neues Programm scheint, haben sie sich gedacht, ein Programm 
reicht da nicht aus. Die Hengstmann Brüder reihen sich mit die-
sem Jubiläum in die Gesellschaft derer ein, die der Meinung 
sind, ein Buch wäre doch hier das Mittel der Wahl. Aber keine 
Angst, sie haben alles selbst geschrieben und dieses Jubiläums-
Kabarettprogramm wird auch keine Lesung oder ein „Best Of-
Programm“, es wird eine Mischung aus beidem. Aber vor allem 
lustig, spontan und musikalisch. Also so wie die letzten 20 Jahre. 
Die beiden Brüder sind blitzgescheit und auf den Punkt pointiert.
Karten für den 07.01.2024 können in der Salzkirche Tanger-
münde und unter 03 93 22-4 54 94 erworben werden, dienstags 
bis sonntags ab 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Eintritt: 20,00 € / Abend-
kasse: 22,00 €

 » Aktuelles

Schnellerer Zugang zur  
Psychosozialen Krebsberatung

Landrat begrüßt Eröffnung der neuen Beratungsstelle in 
Stendal.
Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft (SAKG) hat kürz-
lich eine Psychosoziale Krebsberatungsstelle am Johanniter-
Zentrum für Medizinische Versorgung in Stendal eröffnet. Neben 
Landrat Patrick Puhlmann und Stendals Vize-Oberbürgermeister 
Axel Kleefeldt war auch Prof. Dr. Jörg Fahlke, Ärztlicher Direktor 
des örtlichen Johanniter-Krankenhauses, der Einladung durch 
SAKG-Geschäftsführer Sven Weise gefolgt.
„Krebsdiagnosen bringen nicht nur medizinische Herausforde-
rungen mit sich, sondern beeinflussen auch tiefliegende Aspekte 
des täglichen Lebens.“, sagte Weise. „In vielen Fällen bleibt wenig 
Raum für persönliche Fragen oder Gespräche, die über die me-
dizinischen Behandlungsschritte hinausgehen.“ Menschen, die 
mit Krebs konfrontiert sind, benötigen mehr als nur medizinische 
Hilfe, da die Krankheit auch das psychische und soziale Wohlbe-
finden beeinträchtigt. Die Dynamik innerhalb der Familie und im 
Umgang mit Freunden kann sich verändern, berufliche Tätigkei-
ten können eingeschränkt sein, was zu finanziellen und sozialen 
Herausforderungen führt. Die Belastungen sind oft so groß, dass 
Betroffene und ihre Angehörigen allein Schwierigkeiten haben, 
ihnen zu begegnen.
„In diesem Kontext bietet die Psychosoziale Krebsberatungsstelle 
Stendal maßgeschneiderte Unterstützung für Menschen in dieser 
Lebenssituation. Das Beratungsangebot ist darauf ausgerichtet, 
individuelle Beratung und Begleitung in allen Phasen der Erkran-

Fröhliche Fröhliche 
WeihnachWeihnachtenten

Ihr Medienberater vor Ort
0172 5109024

knibbe@wittich-winsen.de

Rainer Knibbe
wünscht Ihnen

Ihre LINUS WITTICH Medien KG

DankeDanke
... allen Lesern, Kunden, Geschäftsfreunden, 
Zustellern und Mitarbeitern für die gute 
Zusammenarbeit und das entgegengebrachte 
Vertrauen für das Jahr 2023.

Wir wünschen Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest und für das neue Jahr 
alles Gute und viel Gesundheit!

Wir verleihen Ihrer Anzeige die nötige Würze!
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• die Satzung der Stadt Tangermünde über die Erhebung von 
Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwas-
serbeseitigung (Abwasserabgabensatzung),

• die Gewährung eines finanziellen Zuschusses für die Durch-
führung des Tangermünder Weihnachtsmarktes 2023.

Des Weiteren hat der Stadtrat den Bürgermeister bevollmächtigt, 
den Jahresabschluss der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesell-
schaft Tangermünde mbH für das Wirtschaftsjahr 2022 festzustel-
len und den Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2022 auf 
den Verlustvortrag aus Vorjahren anzurechnen.
Die Einwohner haben die Möglichkeit, in den öffentlichen Teil der 
Sitzungsniederschrift Einsicht zu nehmen.

gez. Gast
Sitzungsdienst

Termine und Feste  
für den Veranstaltungskalender  

der Stadt Tangermünde 2024
Auch für das Jahr 2024 soll wieder ein Veranstaltungskalender 
entstehen.
Um alle geplanten Veranstaltungen in der Stadt und ihren Orts-
teilen in einem Kalender zusammenfassen zu können, bittet die 
Stadtverwaltung Tangermünde alle Veranstalter und Organisa-
toren, auch von Vereinen und Interessengruppen, wie in jedem 
Jahr um Zuarbeit.
Wichtig sind die Angaben zur Art der Veranstaltung mit Angabe 
von Titel und Inhalt, der Termin mit Tag und Uhrzeit sowie der 
geplante Veranstaltungsort.
Ihre geplante Veranstaltungsübersicht senden Sie bitte bis zum 
10. Januar 2024 an:
Stadt Tangermünde, z. Hd. Frau Drewitsch, Lange Straße 61, 
39590 Tangermünde oder per Mail an:
drewitsch@tangermuende.de

Informationen zum Winterdienst und der  
Abfallentsorgung in den Wintermonaten

Winterdienst
Aufgrund möglicherweise weiterer bevorstehender Schneefälle 
soll noch einmal auf die Straßenreinigungs- und Winterdienstsat-
zung hingewiesen werden.
Insbesondere an den Passus, dass bei beidseitiger Bebauung 
und nur einseitigem Gehweg auch die Eigentümer der dem Geh-
weg gegenüberliegenden Seiten zur Schneeräumung verpflichtet 
sind, soll noch einmal erinnert werden.
In Jahren mit gerader Endziffer sind die Eigentümer der auf der 
Gehwegseite befindlichen Grundstücke für die Schneeräumung 
verantwortlich, in Jahren mit ungerader Endziffer die Eigentü-
mer der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen 
Grundstücke.

Abfallentsorgung im Winter
Bei starkem Schneefall und Glatteis kann es passieren, dass 
die Abfallentsorgung trotz verstärkter Bemühungen nur bedingt 
durchgeführt werden kann.

 » Verwaltungsinformationen

Nachruf
Wir trauern um unseren 
ehemaligen Kameraden

Hauptbrandinspektor a.D.

Wolfgang Hausner
Treu und zuverlässig verrichtete er 66 Jahre

seinen Dienst in der Ortsfeuerwehr Tangermünde.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Stadt Tangermünde Freiwillige Feuerwehr
der Stadt Tangermünde

Der Bürgermeister Stadtwehrleiter
Schilm Classe

Einladung zur 42. Sitzung des Stadtrates
Sehr geehrte Einwohner der Stadt Tangermünde,
zur 42. Sitzung des Stadtrates am
Mittwoch, dem 20. Dezember 2023, 19:00 Uhr,
im Sitzungssaal der Stadtverwaltung, Lange Straße 61, Tanger-
münde lade ich Sie recht herzlich ein.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Tagespresse.

gez. Dr. Opitz
Vorsitzender des Stadtrates

Neues vom Stadtrat
Am 29. November 2023 hat der Stadtrat in seiner 41. Sitzung 
Folgendes beschlossen:
• die Liquidation der Gesellschaft für Arbeitsförderung des 

Landkreises Stendal GmbH,
• den Kalkulationszeitraum der Trink- und Abwassergebühren,
• die 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Tanger-

münde über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kos-
tenerstattungen für die Wasserversorgung (Wasser- 
abgabensatzung),

Stendaler Str. 32 • 39590 Tangermünde 

Tel.:	 03	93	22	/	4	50	71	•	Fax:	4	50	72	

E-Mail:	 joerg-jensen@architekt-jensen.de	

Internet:	www.architekt-jensen.de

- Anzeige -
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Insgesamt 650 Pflanzen wurden in diesem Jahr vom Botanischen 
Garten Potsdam im Rahmen des Projektes „Wildpflanzenschutz 
Deutschland“ (WiPS) angezogen, gestellt und in zwei Pflanzakti-
onen an 2 verschiedenen Standorten in die Erde gesetzt. Nach-
dem 300 Pflanzen bereits am Freitag bei schönstem Wetter von 
der Arbeitsgruppe des Botanischen Gartens gepflanzt wurden, 
trotzte am Wochenende aus Fridays for Future Mitgliedern und 
Studierenden der Hochschule Stendal Magdeburg bestehenden 
zweite Gruppe Freiwilliger dem Regen und brachte weitere 350 
Pflanzen in die Erde.
Nach Abholung am Tangermünder Bahnhof ging es mit dem 
Kleinbus vorbei an Kranichen und Saatgänsen auf die Pflanz-
fläche. Die Fläche am Bölsdorfer Halken direkt an der Elbe bie-
tet ideale Bedingungen für den Doldenblütler. Die Fläche ist im 
Besitz des NABU, sodass sichergestellt werden kann, dass hier 
beispielsweise keine Pestizide oder Gülle ausgebracht wird und 
die Pflanzen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit anwachsen kön-
nen. Um die Pflanzen in voller Blühtenpracht zu sehen, braucht 
es allerdings noch ca. 3 Jahre Geduld.
Ausgestattet mit Spaten und den kleinen Pflänzchen wurden die 
Helfenden von Peter Neuhäuser, Kreisvorsitzender des NABU 
Stendal, eingewiesen.
Der Wiesen-Silau, auch Wiesensilge genannt, ist eine soge-
nannte Verantwortungsart, erklärt er. Diese Art hat ihr Hauptver-
breitungsgebiet in Deutschland und ihr Schutz hat somit einen 
besonderen Stellenwert. Denn wenn diese Art hier ausstirbt, ist 
auch der weltweite Bestand gefährdet. Außerdem ist der Wiesen-
Silau eine wichtige Futterpflanze u.a. für die Raupen des schö-
nen Schwalbenschwanzes.

Gruppenbild

Anschließend an die Aktion wurde noch gemeinschaftlich die 
wohlverdiente Kürbissuppe in der Heuherberge in Buch gekocht 
und verspeist. Genau das richtige Essen nach körperlicher Arbeit 
im Regen! So macht Naturschutz Spaß, sind sich alle einig und 
freuen sich auf zukünftige gemeinsame Aktionen mit dem NABU.

Text/Foto: Dr. Peter Neuhäuser

Regionalsiegel in aller Munde:  
„echt Altmark“ Siegelträger kreieren 
3-Gänge-Menü á la „echt Altmark“

Probekochen geglückt: Mit „echt Altmark“ Produkten ein schmack-
haftes Menü zu zaubern – das war die Herausforderung, der sich 
die Träger des Regionalsiegel „echt Altmark“ bei ihrem Netzwerk-
treffen im IDA Arendsee am 17. November 2023 stellten.

Die Teilnehmer des Netzwerktreffen „echt Altmark“ beim gemein-
samen Kochen im IDA Arendsee. Fotos:  ART (3)

Bringen Sie Abfallbehälter, sofern möglich und zumutbar, zur 
nächsten für Entsorgungsfahrzeuge befahrbaren Straße, wenn 
in Nebenstraßen nicht eingefahren werden kann, weil diese nicht 
beräumt, vereist oder für Entsorgungsfahrzeuge (mit einer Breite 
bis zu 3 m) wegen der Schneemassen zu schmal geworden sind.
Bei Nicht-Befahrbarkeit einzelner Straßen können Sammelpunkte 
genutzt werden. Diese Sammelpunkte sind grundsätzlich nicht 
separat gekennzeichnet und befinden sich an folgenden Stellen:
1. Heinrich-Heine-Platz Einmündung Leipardstraße oder Ra-

thenaustraße
2. Theodor-Fontane-Str. Einmündung Ulrichstraße
3. Blumenthalstraße Einmündung Rosa-Luxemburg-Straße Ar-

neburger Straße
4. Karl-Liebknecht-Str. Einmündung Jordanstraße oder wie Nr. 

3, (gleiche Sammelpunkte wie Blumenthalstraße)
5. Bleichenberg Einmündung Hünerdorfer Straße
6. Zollensteig Einmündung Hünerdorfer Straße
7. Scheunenstraße jeweils Einmündung Lange Straße
8. Mauerstraße an der Langen Straße, an der Notpforte
9. Reitbahnstraße an der Langen Fischerstraße vor Nr. 59 oder 

an der Kirchstraße
10. Marktstraße an der Langen Fischerstraße vor Nr. 59 oder an 

der Kirchstraße
11. Schulstraße an der Einmündung Lange Fischerstraße
Weitere Hinweise können dem Abfallkalender der ALS entnom-
men werden.

Im Auftrag
gez.

Fengler
Sachgebietsleiterin

Information zu Feuerwerken  
in der Stadt Tangermünde

Wir möchten auch in diesem Jahr darauf hinweisen, dass das 
Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe 
von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie 
besonders brandempfindlichen Gebäuden, also in der Innen-
stadt von Tangermünde, aufgrund des geltenden Spreng-
stoffrechtes verboten ist.
Grund für dieses bundesweite Verbot ist der bundesweite gleich-
mäßige Schutz der historischen Altstädte.
Bei Verstößen kann ein Verwarn- bzw. Bußgeldverfahren einge-
leitet werden.

Im Auftrag
gez.

Fengler
Sachgebietsleiterin

Geänderte Öffnungszeiten  
zum Jahreswechsel

Burgmuseum
- vom 01.11.23 bis 31.03.24 geschlossen
Stadtgeschichtliches Museum
- ab dem 22.12.23 bis zum 02.01.24 geschlossen
- ansonsten Dienstag bis Sonntag von 13:00 Uhr bis 17:00 
Uhr geöffnet
Kapitelturm
- vom 21.12.23 bis 01.01.24 geschlossen
- ansonsten Führungen um 14:00 Uhr, 14:30 Uhr und 15:00 Uhr
Salzkirche
- 24.12. bis 26.12.23 geschlossen
- 01.01.24 geschlossen
- ansonsten Dienstag bis Sonntag von 13:00 Uhr bis 17:00 
Uhr geöffnet

 » Pressemitteilungen

Freiwillige trotzen dem Regen und pflanzen 
fleißig für mehr Artenvielfalt

Am Sonntag, dem 05.11.2023, fand eine Pflanzaktion des Na-
turschutzbundes (NABU) Stendal statt. Gemeinsam mit der 
Ortsgruppe Fridays for Future Stendal und weiteren freiwilligen 
Studierenden pflanzte der NABU über 300 Setzlinge des selte-
nen Wiesen-Silaus (Silaum silaus).



Stadt Tangermünde – 7 – Nr. 12/2023

Neues von der Altmark-Kiste: Limitiert und 
exklusiv als Premiumvariante

Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband
Seit Einführung der Altmark-Kiste vor 3 Jahren ist die Nachfrage 
nach der regionalen Geschenkbox ungebrochen. Eine Erfolgs-
geschichte, die nun um ein neues Kapitel erweitert wird. So wird 
es ab sofort die Altmark-Kiste in einer Premiumvariante geben!

 Fotos: ART (2)

Limitiert und exklusiv: pro Jahr werden nur 200 Stück der Alt-
mark-Kiste „Premium“ zum Kauf angeboten. Das Sortiment 
umfasst dabei regionale Produkte, die es preislich nicht in die 
„normale“ Altmark-Kiste schaffen. Kunden können sich dabei 
u.a. auf Sahne-Likör der Diesdorfer Süßmost-, Weinkelterei und 
Edeldestille, Wildleberwurst der Fleischerei Wohlfahrt, hochwer-
tige Lavendelprodukte, Altmark-Kaffee der Rösterei Besonders 
oder Öle aus Mahlsdorf freuen. Die Altmark-Kiste „Premium“ ist 
für 55€ erhältlich und mit einer Geschenkbanderole versehen.

Schnell sein lohnt sich
Wer sich eine der Geschenkboxen sichern möchte, sollte schnell 
sein. Wie gewohnt, ist diese Genuss-Box über das Online-Be-
stellformular unter www.altmark.de/altmark-kiste/ für 55€ zzgl. 
Versandkosten erhältlich. Selbstabholer können die Altmark-Kiste 
auch im Marktladen des Landhof Neulingen erwerben. Adresse: 
Neulingen 19, 39619 Arendsee, Ortsteil Neulingen – Verkaufszei-
ten: Sa. & So. von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung.

v.l.: Carla Reckling-Kurz (Altmärkischer Regionalmarketing- 
und Tourismusverband), Aileen Maasdorf (Living Mamsell) und 
Christa Ringkamp (Landhof Neulingen) präsentieren die neue 
Variante der Altmark-Kiste im Kavalierhaus Krumke

Die Neuerung der Altmark-Kiste „Premium“ verkündete Carla 
Reckling-Kurz, Geschäftsführerin vom Altmärkischen Regio-
nalmarketing- und Tourismusverband, gemeinsam mit Christa 
Ringkamp vom Landhof Neulingen als Vertriebspartner am Don-
nerstag, 23. November 2023 im Kavalierhaus Krumke. Mit dabei 
war Aileen Maasdorf von Living Mamsell, die seit 2022 Partner 
der Altmark-Kiste mit regionalen Lavendelprodukten ist.
Die Altmark-Kiste ist ein gemeinsames Projekt des Landkreises 
Stendal, des Altmarkkreises Salzwedel, des Altmärkischen Re-
gionalmarketing- und Tourismusverbandes und der Agrarmarke-
tinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.

Neben der Präsentation der vielfältigen Aktivitäten des ART rund 
um das Regionalsiegel im Jahr 2023 ging es vor allem um den 
Austausch unter den Siegelträgern: Das Netzwerktreffen hatte 
zum Ziel, dass sich die „echt Altmark“-Partner noch besser ken-
nenlernen, sich austauschen, Kooperationen anbahnen, Syner-
gien nutzen. – Und wo gelingt der Austausch am besten? – Zum 
Beispiel beim gemeinsamen Kochen mit „echt Altmark“-Produk-
ten. Angeleitet von den IDA-Köchinnen Doreen Hirsing und Katja 
Moosmann ein 3-Gänge-Menü kreiert:

Das 3-Gang-Menü á la „echt Altmark“.

Zum Auftakt gab es Süße Focaccia mit Birne und Honig, zube-
reitet mit Produkten der „Altmark-Mühle Fuchs GmbH“ und „Wa-
benkönig GmbH“. Zum Hauptgang wurde Rindergeschnetzeltes 
in Biersoße im gebackenen Brotkorb mit Produkten von „Mein 
BioRind“, „Garley“ und „Altmark-Mühle Fuchs GmbH“ zubereitet. 
Als vegetarische Alternative gab es Meeresspaghetti mit gebra-
tenen Pilzen mit Produkten von „Pure Raw“ und „BioEdelpilze 
Altmark“. Als Nachspeise wurde ein süßes Allerlei mit Produkten 
der „Konditorei Stehwien“, „Küppers Altmärker Wildfrucht GmbH“ 
sowie „GourmetGarten Altmark“ serviert.
Verkostung auf „Grüner Woche 2024“ in Berlin

Der gemeinsame Koch-Work-
shop diente neben dem Ver-
netzungsgedanken auch der 
Vorbereitung der „Grünen 
Woche 2024“ in Berlin. Das 
Rindergeschnetzelte in Bier-
soße im gebackenen Brotkorb, 
soll beim „Altmark-Tag“ am 20. 
Januar 2024 nachgekocht und 
den Besuchern zur Verkos-
tung angeboten. Ein passen-
der Name wurde beim 
Netzwerktreffen in einem Kre-
ativ-Workshop auch bereits 
gefunden: „Beschwipstes Rind 
im Altmark-Topf“.

Die Gastgeber des Netzwerktreffen, Daianira Leja (l.) und Mo-
nique Haberland, vom IDA Arendsee.

„Im Rückblick auf unser Netzwerktreffen können wir festhalten: 
Die Idee des Regionalsiegels geht hier voll auf. Regionale Ak-
teure vernetzen sich, kreieren neue Ideen, Produkte, Speisen – 
und wir haben innovative Angebote ‚Made in Altmark‘, die wir 
für die überregionale Bewerbung unserer Region nutzen können. 
Wir wünschen uns, dass das neu-kreierte Menü auch auf vielen 
Speisekarten in der Altmark einziehen wird“, so Carla Reckling-
Kurz, Geschäftsführerin des ART.

WWW.HILFETELEFON.DE

70x40_BFZ_Logo_OF.indd   1 02.09.14   14:42
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Amts- und Informationsblatt

Stadt Tangermünde

epaper unter: archiv.wittich.de/5304

Post aktuell 
an alle 

Haushalte

Nachrichten aus Vereinen und Verbänden, Schulen und Kitas sind interessante Nachrichten vor Ort, die gerne 
gelesen werden. All diese Nachrichten werden im Amts- und Informationsblatt Stadt Tangermünde gerne und 
kostenlos abgedruckt. Senden Sie Ihre Dateien bitte an: 

INFOTHEK@TANGERMUENDE.DE

Und in der nächsten Ausgabe können Sie Ihre Informationen gedruckt nachlesen!

29308 Winsen | Am Amtshof 4 | www.wittich.de | Telefon: 0 56 22 - 80 06 74 (Frau Küchmann-Stracke) 

SENDEN SIE UNS GERNE IHRE BERICHTE!

Gerade eine schöne Aktion in der Kita durchgeführt?

Die meisten Tore geschossen?

Interessantes aus den Schulen?

Hinweise auf Veranstaltungen?

Ehrungen oder Verabschiedungen?

Aktuelles aus dem Vereinsleben?

Den größten Fisch gefangen?

Sie können uns alles anvertrauen.Sie können uns alles anvertrauen.
Wir erzählen es auch garantiert weiter. Wir erzählen es auch garantiert weiter. 

Versprochen!Versprochen!
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3. Begründung
Die Voraussetzungen für die Ausführungsanordnung nach § 61 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) liegen vor.
Der Bodenordnungsplan einschließlich des Nachtrages 1 ist wi-
derspruchsfrei und damit unanfechtbar.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt sowohl im über-
wiegenden Interesse der Beteiligten als auch im öffentlichen In-
teresse.
Die aufschiebende Wirkung gegebenenfalls eingelegter Rechts-
behelfe hätte zur Folge, dass der Grundstücksverkehr erheblich 
erschwert sein würde. Ein längeres Hinausschieben der Ausfüh-
rung des Bodenordnungsplanes ist für die Beteiligten nicht zu-
mutbar. Sie dürfen erwarten, dass nicht nur der Besitz, sondern 
auch die Eigentumsverhältnisse an den neuen Grundstücken 
sobald wie möglich geregelt werden, damit die öffentlichen Bü-
cher berichtigt werden können und der gesamte Grundstücks-
verkehr wieder normalisiert wird. Mit der sofortigen Vollziehung 
der Ausführungsanordnung wird die notwendige Rechtssicher-
heit geschaffen und die Abwicklung des gesamten Verfahrens 
beschleunigt.
Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ist auch 
gegeben, da in einem Bodenordnungsverfahren eine Vielzahl 
aufs Engste miteinander verflochtener Abfindungen besteht. Aus 
einer aufschiebenden Wirkung der gegen diese Ausführungsan-
ordnung eingelegten Rechtsbehelfe würde der Eintritt der rechtli-
chen Wirkungen des Bodenordnungsplanes und des Nachtrages 
1 erfahrungsgemäß über einen längeren Zeitraum verzögert wer-
den.
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Inter-
esse, da der Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und 
wegen der in die Bodenordnung investierten erheblichen öffentli-
chen Mittel daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst 
bald herbeizuführen.
4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Mo-
nats nach der Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 
39576 Hansestadt Stendal erhoben werden.
Rechtsbehelfe gegen diese Anordnung haben wegen der Anord-
nung der sofortigen Vollziehung keine aufschiebende Wirkung.
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim 
Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, 8. Senat 
(Flurbereinigungssenat), Breiter Weg 203 – 206, 39104 Magde-
burg, die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs schriftlich oder zur Niederschrift bei der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts beantragt werden.

Im Auftrag
gez. Trefflich (DS)

Sachgebietsleiterin (m.d.W.d.G.b.)
Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz/ Flurbereinigungsgesetz werden im 
vorliegenden Verfahren personenbezogene Daten nach Maß-
gabe der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet. Die daten-
schutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: http://
lsaurl.de/alffaltmarkds eingesehen werden oder sind beim ALFF 
Altmark zu erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung zu der Wahl 
des Stadtrates in der Stadt Tangermünde  

am Sonntag, dem 09. Juni 2024
Gemäß §§ 6, 15 und 21 Kommunalwahlgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 2004 (GVBI. LSA S. 92), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBI. LSA S. 
209) in Verbindung mit § 29 Kommunalwahlordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. Februar 1994 (GVBI. LSA 
S.338), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. September 
2023 (GVBI. LSA S. 314), mache ich folgendes bekannt:
1. Bekanntmachung der Wahl
Die Wahl des Stadtrates in der Einheitsgemeinde Tangermünde 
findet am Sonntag, dem 09. Juni 2024, in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr statt.

 » Amtliche Bekanntmachungen

• Öffentliche Bekanntmachung – Ausführungsanordnung vom 
16.11.2023

• Öffentliche Bekanntmachung zu der Wahl des Stadtrates in 
der Stadt Tangermünde am Sonntag, dem 09. Juni 2024

• Öffentliche Bekanntmachung zu den Wahlen der Ortschafts-
räte in der Stadt Tangermünde am Sonntag, dem 09. Juni 
2024

• Öffentliche Bekanntmachung zu den Kommunalwahlen in der 
Stadt Tangermünde am 09. Juni 2024 – Benennung des Ge-
meindewahlleiters und seiner Stellvertreterin

• Öffentliche Bekanntmachung der Aufforderung zur Einrei-
chung von Vorschlägen für die Bildung des Wahlausschusses 
für die Gemeinderatswahl in der Stadt Tangermünde am 09. 
Juni 2024

• 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Tanger-
münde über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kos-
tenerstat tungen für  d ie Wasserversorgung 
(Wasserabgabensatzung)

• Satzung der Stadt Tangermünde über die Erhebung von Bei-
trägen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasser-
beseitigung (Abwasserabgabensatzung)

• Öffentliche Bekanntmachung zur Eintragungsmöglichkeit von 
Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz

Ausführungsanordnung vom 16.11.2023
Bodenordnungsverfahren: Hassel
Landkreis: Stendal
Verfahrensnummer: SDL 4/0371/04

1. Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark ordnet hiermit die Ausführung des Bodenordnungs-
planes einschließlich des Nachtrages 1 für das gesamte 
Bodenordnungsgebiet nach § 61 Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetz – LwAnpG i. V. mit den Bestimmungen des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) an.

1.1 Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes 
und damit der rechtlichen Wirkung des Bodenordnungspla-
nes und des Nachtrages 1 wird der 20.12.2023 festgesetzt.
Mit diesem Tage werden die neuen Grundstücke anstelle 
der alten Grundstücke Eigentum der Teilnehmer. Hinsicht-
lich der Rechte an den alten Grundstücken und der diese 
Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht 
aufgehoben werden, treten die neuen Grundstücke an die 
Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öf-
fentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, 
gehen auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen 
Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). Das Gleiche gilt 
auch für die Pachtverhältnisse.

1.2 Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nut-
zung der neuen Grundstücke wurde bereits durch die Über-
leitungsbestimmungen zu der vorläufigen Besitzeinweisung 
geregelt. Soweit die im Bodenordnungsplan und im Nach-
trag 1 zugeteilten Grundstücke geändert worden sind, wird 
hiermit angeordnet, dass gemäß § 61a LwAnpG Abs. 5 und 
§ 62 Abs. 2 FlurbG Besitz, Verwaltung und Nutzung der ge-
änderten neuen Grundstücke mit Eintritt des neuen Rechts-
zustandes auf die Empfänger übergehen. Hierfür gelten die 
Überleitungsbestimmungen sinngemäß.
Mit dieser Anordnung enden die rechtlichen Wirkungen der 
vorläufigen Besitzeinweisung vom 28.04.2021.

1.3 Anträge auf Regelung des Nießbrauchs und der Pachtver-
hältnisse (§§ 69 und 70 FlurbG) sind - soweit sich die Betei-
ligten nicht einigen können – gemäß § 71 FlurbG innerhalb 
von drei Monaten nach Erlass der Ausführungsanordnung 
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark, Akazienweg 25, 39576 Hansestadt Stendal zu stel-
len.

1.4 Mit der Ausführungsanordnung entfallen die Verfügungsbe-
schränkungen gem. § 34 FlurbG.

2. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO wird die sofortige Vollziehung 
dieser Ausführungsanordnung angeordnet mit der Folge, dass 
Rechtsbehelfe gegen sie keine aufschiebende Wirkung haben.
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Außerdem muss der Wahlvorschlag für die Wahl des Stadtrates 
von mindestens 1 v. H. der zur letzten allgemeinen Neuwahl des 
Stadtrates Wahlberechtigen, jedoch nicht mehr als von 100 Wahl-
berechtigten des Wahlbereiches, persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Dabei bleiben Zahlenbruchteile außer Be-
tracht (§ 21 Abs. 9 KWG LSA).
Die Anzahl der Wahlberechtigten betrug in der Stadt Tanger-
münde 8.981.
Es sind also mindestens 89 Unterstützungsunterschriften für 
jeden Wahlvorschlag beizubringen.
Es dürfen nur solche Unterstützungserklärungen berücksichtigt 
werden, die zwischen dem Zeitpunkt der Bekanntmachung nach 
§ 15 KWG LSA und dem Ende der Einreichungsfrist abgegeben 
worden sind.
Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Hat er mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so sind seine 
Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei der Gemeinde nach 
der ersten Bescheinigung des Wahlrechts eingehen, ungültig. 
Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu 
erbringen und sind beim Wahlleiter anzufordern.
Die nachfolgend aufgeführten Parteien, Wählergruppen und Ein-
zelbewerber erfüllen die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 KWG 
LSA und bedürfen anstelle der Unterschriften nach § 21 Abs. 9 
KWG LSA die Unterschrift des für das Wahlgebiet zuständigen 
Parteiorgans oder des Vertretungsberechtigten der Wählergruppe:

• Christlich Demokratische Union Deutschlands(CDU),
• Alternative für Deutschland (AfD),
• DIE LINKE (DIE LINKE),
• Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD),
• Freie Demokratische Partei (FDP),
• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE),
• WG „Ortschaftsräte“ Tangermünde (WG OR),
• WG „Freie Stadträte Tangermünde“ (FST).
Auf dem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine 
stellvertretende Vertrauensperson angegeben sein. Fehlt diese 
Angabe, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages 
nach § 21 Abs. 9 Satz 1 bis 3 KWG LSA als Vertrauensperson 
und der zweite Unterzeichner des Wahlvorschlages als ihr Stell-
vertreter. Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrau-
ensperson können durch schriftliche Erklärung an den Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden. Die Erklärung muss 
gemäß § 21 Abs. 9 Satz 1 bis 3 KWG LSA unterzeichnet sein.
Wer durch eine Wahl eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 
nach § 41 des Kommunalverfassungsgesetz begründen würde, 
ist verpflichtet, dem Wahlvorschlag eine Erklärung darüber bei-
zufügen, ob er im Fall des Wahlerfolgs aus dem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat verzichten will.
Parteien, die sich weder an der letzten Wahl zum Landtag noch 
an der Wahl zum Deutschen Bundestag in Sachsen-Anhalt mit 
einem zurechenbaren Wahlvorschlag beteiligt haben, können als 
solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie spätes-
tens am 97. Tag vor der Wahl (04. März 2024, 18:00 Uhr) dem 
Landeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben 
und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt 
hat. Der Anzeige sind die schriftliche Satzung und das schriftliche 
Programm der Partei sowie der Nachweis über einen satzungs-
gemäß bestellten Landesvorstand beizufügen.
6. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
Der § 30 KWO LSA beinhaltet die Vorgaben über den Inhalt und 
die Form der Wahlvorschläge.
Dem Wahlvorschlag nach Anlage 5b sind folgende weitere Anla-
gen der KWO LSA beizufügen:

1. Anlage 6 (ggf.) Formblatt der Unterstützungsunterschriften
2. Anlage 7 (ggf.) Bescheinigung des Wahlrechts der Unterstützer
3. Anlage 8a Zustimmungserklärung der Bewerber
4. Anlage 9a Bescheinigung über die Wählbarkeit der Bewerber
5. Anlage 9c (ggf.) Erklärung des Bewerbers über die Begrün-

dung der Unvereinbarkeit zwischen Amt und Mandat
6. Anlage 10 Niederschrift über die Bestimmung der Bewerber
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union haben bei Gemeinderatswahlen gegenüber der Ge-
meinde eine Versicherung an Eides statt abzugeben, dass sie 
nach den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsange-
hörigkeit sie besitzen, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben (§ 30 Abs. 5 
Nr. 1 KWO LSA).

2. Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Stadt-
rates
Die Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 
21 des Grundgesetzes, von Gruppen von Wahlberechtigten 
(Wählergruppen) und von Einzelpersonen (Einzelbewerbern) bis 
zum

02. April 2024 bis 18:00 Uhr
beim Gemeindewahlleiter unter nachfolgend aufgeführter Ad-
resse eingereicht werden:
Stadt Tangermünde
Gemeindewahlleiter
Lange Str. 61
39590 Tangermünde.
Die Formblätter für die Wahlvorschläge sind beim Gemeinde-
wahlleiter (Raum 14, Lange Str. 61) auf Anforderung kostenfrei 
erhältlich.
3. Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Stadtrates der 
Stadt Tangermünde
Die Zahl der Mitglieder für den Stadtrat errechnet sich nach § 67 
KWG LSA aus der Einwohnerzahl der Stadt Tangermünde.
Gemäß § 158 i. V. m. § 37 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBI. 
LSA Seite 166), ist der Stichtag für die Ermittlung der Einwohner-
zahl der 31. Dezember 2022.
Für die Stadt Tangermünde ergibt sich demnach eine Einwohner-
zahl von 10.283.
Entsprechend § 37 Abs. 1 KVG LSA beträgt die Zahl der zu wäh-
lenden Stadträte sodann für die Stadt Tangermünde 28.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlbereich (§ 7 Abs. 1 KWG LSA).
4. Höchstzahl der Bewerber
Unter Berücksichtigung der Zahl von 28 zu wählenden Vertretern 
ist die Höchstzahl der auf einen Wahlvorschlag zu benennenden 
Bewerber zu errechnen. Diese beträgt gemäß § 21 Abs. 4 KWG 
LSA

33 Bewerber je Wahlvorschlag.
5. Einreichung und Inhalt der Wahlvorschläge
Jede Partei oder Wählergruppe darf nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Die Reihenfolge der Bewerber muss gemäß § 21 Abs. 4 
KWG LSA ersichtlich sein.
Gemäß § 21 Abs. 5 KWG LSA darf der Wahlvorschlag eines Ein-
zelbewerbers nur den Namen dieses Bewerbers enthalten.
Der Wahlvorschlag (§ 21 Abs. 6 KWG LSA) muss enthalten:
1. Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, 
Anschrift (Hauptwohnung) eines jeden Bewerbers. Bei der Wahl 
des Stadtrates soll zusätzlich der in der Hauptsatzung bestimmte 
Ortsteil angegeben werden;
2. Namen der Partei, wenn der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht wird, und die Kurzbezeichnung der Partei, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet. Der Name der Partei muss mit 
dem Namen übereinstimmen, den sie im Land führt;
3. Kennwort der Wählergruppe, wenn der Wahlvorschlag von 
einer Wählergruppe eingereicht wird, und die Kurzbezeichnung 
der Wählergruppe, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet. 
Aus dem Kennwort muss hervorgehen, dass es sich um eine 
Wählergruppe mit regionalem Bezug zum Wahlgebiet handelt; 
das Kennwort einer Wählergruppe muss in allen Wahlbereichen 
des Wahlgebietes übereinstimmen; das Kennwort einer Wähler-
gruppe darf nicht den Namen von Parteien im Sinne des Artikels 
21 des Grundgesetzes oder deren Kurzbezeichnung enthalten.
Gemäß § 21 Abs. 7 KWG LSA müssen die Bewerber auf dem Wahl-
vorschlag einer Partei Mitglied dieser Partei oder parteilos sein.
Mit dem Wahlvorschlag ist eine Erklärung jedes Bewerbers einzu-
reichen, dass er die Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt 
hat. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die 
Abgabe eines gültigen Wahlvorschlages.
Der Wahlvorschlag einer Partei muss von mindestens zwei Mit-
gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes der 
Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat die Par-
tei keinen Vorstand auf der Ebene des Wahlgebietes, so ist der 
Wahlvorschlag von mindestens zwei Mitgliedern der nach der 
Satzung dieser Partei nächsthöheren Parteiorganisation, dar-
unter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich 
und handschriftlich zu unterzeichnen. Der Wahlvorschlag einer 
Wählergruppe ist von zwei Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe, der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers vom Einzelbe-
werber persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen.
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• Bölsdorf 13 Bewerber je Wahlvorschlag,
• Buch 12 Bewerber je Wahlvorschlag,
• Grobleben 12 Bewerber je Wahlvorschlag,
• Hämerten 12 Bewerber je Wahlvorschlag,
• Langensalzwedel 13 Bewerber je Wahlvorschlag,
• Miltern 11 Bewerber je Wahlvorschlag,
• Storkau (Elbe) 10 Bewerber je Wahlvorschlag.
5. Einreichung und Inhalt der Wahlvorschläge
Jede Partei oder Wählergruppe darf nur einen Wahlvorschlag für 
die jeweilige Ortschaft einreichen. Die Reihenfolge der Bewerber 
muss gemäß § 21 Abs. 4 KWG LSA ersichtlich sein.
Gemäß § 21 Abs. 5 KWG LSA darf der Wahlvorschlag eines Ein-
zelbewerbers nur den Namen dieses Bewerbers enthalten.
Der Wahlvorschlag (§ 21 Abs. 6 KWG LSA) muss enthalten:
1. Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, 
Anschrift (Hauptwohnung) eines jeden Bewerbers. Bei der Wahl 
zu den Ortschaftsräten soll zusätzlich der in der Hauptsatzung 
bestimmte Ortsteil angegeben werden;
2. Namen der Partei, wenn der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht wird, und die Kurzbezeichnung der Partei, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet. Der Name der Partei muss mit 
dem Namen übereinstimmen, den sie im Land führt;
3. Kennwort der Wählergruppe, wenn der Wahlvorschlag von 
einer Wählergruppe eingereicht wird, und die Kurzbezeichnung 
der Wählergruppe, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet. 
Aus dem Kennwort muss hervorgehen, dass es sich um eine 
Wählergruppe mit regionalem Bezug zum Wahlgebiet handelt; 
das Kennwort einer Wählergruppe muss in allen Wahlbereichen 
des Wahlgebietes übereinstimmen; das Kennwort einer Wähler-
gruppe darf nicht den Namen von Parteien im Sinne des Artikels 
21 des Grundgesetzes oder deren Kurzbezeichnung enthalten.
Gemäß § 21 Abs. 7 KWG LSA müssen die Bewerber auf dem Wahl-
vorschlag einer Partei Mitglied dieser Partei oder parteilos sein.
Mit dem Wahlvorschlag ist eine Erklärung jedes Bewerbers einzu-
reichen, dass er die Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt 
hat. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die 
Abgabe eines gültigen Wahlvorschlages.
Der Wahlvorschlag einer Partei muss von mindestens zwei Mit-
gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes der 
Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat die Par-
tei keinen Vorstand auf der Ebene des Wahlgebietes, so ist der 
Wahlvorschlag von mindestens zwei Mitgliedern der nach der 
Satzung dieser Partei nächsthöheren Parteiorganisation, dar-
unter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich 
und handschriftlich zu unterzeichnen. Der Wahlvorschlag einer 
Wählergruppe ist von zwei Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe, der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers vom Einzelbe-
werber persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen.
Außerdem muss der Wahlvorschlag für die Wahl eines Ortschafts-
rates von mindestens 1 v. H. der zur letzten allgemeinen Neuwahl 
des Ortschaftsrates Wahlberechtigen, jedoch nicht mehr als von 
100 Wahlberechtigten des Wahlbereiches, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Dabei bleiben Zahlenbruchteile 
außer Betracht (§ 21 Abs. 9 KWG LSA).
Die Anzahl der Wahlberechtigten betrug in der Ortschaft Bölsdorf 
221.
Es sind also mindestens 2 Unterstützungsunterschriften für jeden 
Wahlvorschlag beizubringen.
Die Anzahl der Wahlberechtigten betrug in der Ortschaft Buch 
277.
Es sind also mindestens 2 Unterstützungsunterschriften für jeden 
Wahlvorschlag beizubringen.
Die Anzahl der Wahlberechtigten betrug in der Ortschaft Grob-
leben 86.
Es sind also keine Unterstützungsunterschriften beizubringen.
Die Anzahl der Wahlberechtigten betrug in der Ortschaft Hämer-
ten 181.
Es ist also mindestens 1 Unterstützungsunterschrift für jeden 
Wahlvorschlag beizubringen.
Die Anzahl der Wahlberechtigten betrug in der Ortschaft Langen-
salzwedel 150.
Es sind ist mindestens 1 Unterstützungsunterschrift für jeden 
Wahlvorschlag beizubringen.
Die Anzahl der Wahlberechtigten betrug in der Ortschaft Miltern 
310.
Es sind also mindestens 3 Unterstützungsunterschriften für jeden 
Wahlvorschlag beizubringen.

Dem Wahlvorschlag sind weiterhin beizufügen
1. bei Wahlvorschlägen für die Wahl des Stadtrates, deren Bewer-
ber nach § 24 Abs. 1 Satz 4, 5 oder 6 KWG LSA bestimmt worden 
sind, eine Bescheinigung des für das Wahlgebiet zuständigen 
Parteiorgans, dass in der Gemeinde keine Parteiorganisation 
vorhanden ist,
2. für jeden Bewerber, der der Partei angehört, eine Beschei-
nigung des für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgans über 
seine Parteimitgliedschaft,
3. für jeden Bewerber, der der Partei nicht angehört, eine von ihm 
unterzeichnete Erklärung, dass er parteilos ist.
7. Wahlrecht und Wählbarkeit für Unionsbürger
Gemäß § 29 Abs. 2a KWO LSA sind Staatsangehörige aus an-
deren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind nach den 
für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und 
wählbar. Ferner wird darauf hingewiesen, dass sie nicht wählbar 
sind, wenn sie nach den deutschen oder den Rechtsvorschriften 
des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
verloren haben.
Tangermünde, den 14.12.2023

Steffen Schilm
Gemeindewahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung zu den Wahlen 
der Ortschaftsräte in der Stadt Tangermünde 

am Sonntag, dem 09. Juni 2024
Gemäß §§ 6, 15 und 21 Kommunalwahlgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 2004 (GVBI. LSA S. 92), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBI. LSA S. 
209) in Verbindung mit § 29 Kommunalwahlordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. Februar 1994 (GVBI. LSA 
S.338), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. September 
2023 (GVBI. LSA S. 314), mache ich folgendes bekannt:
1. Bekanntmachung der Wahl
Die Wahl zu den Ortschaftsräten in der Einheitsgemeinde Tan-
germünde findet am Sonntag, dem 09. Juni 2024, in der Zeit von 
8:00 bis 18:00 Uhr statt.
2. Einreichung von Wahlvorschlägen für die Ortschaftsräte
Die Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 
21 des Grundgesetzes, von Gruppen von Wahlberechtigten (Wäh-
lergruppen) und von Einzelpersonen (Einzelbewerbern) bis zum

02. April 2024 bis 18:00 Uhr
beim Gemeindewahlleiter unter nachfolgend aufgeführter Ad-
resse eingereicht werden:
Stadt Tangermünde
Gemeindewahlleiter
Lange Str. 61
39590 Tangermünde.
Die Formblätter für die Wahlvorschläge sind beim Gemeinde-
wahlleiter (Raum 14, Lange Str. 61) auf Anforderung kostenfrei 
erhältlich.
3. Anzahl der zu wählenden Mitglieder der Ortschaftsräte in 
den Ortschaften der Stadt Tangermünde
Die Zahl der Mitglieder der Ortschaftsräte ist gem. § 83 Abs. 1 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 
(GVBI. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 22. Juni 2018 (GVBI. LSA Seite 166) in § 15 Abs. 3 der 
Hauptsatzung der Stadt Tangermünde bestimmt.
Die Zahl der Mitglieder des Ortschaftsrates beträgt in der Ort-
schaft:
• Bölsdorf 8 Mitglieder,
• Buch 7 Mitglieder,
• Grobleben 7 Mitglieder,
• Hämerten 7 Mitglieder,
• Langensalzwedel 8 Mitglieder,
• Miltern 6 Mitglieder,
• Storkau (Elbe) 5 Mitglieder.
4. Höchstzahl der Bewerber
Gemäß § 21 Abs. 4 KWG LSA ist die Höchstzahl der auf einen 
Wahlvorschlag zu benennenden Bewerber zu errechnen. Diese 
beträgt demnach:
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Dem Wahlvorschlag nach Anlage 5b sind folgende weitere Anla-
gen der KWO LSA beizufügen:

1. Anlage 6 (ggf.) Formblatt der Unterstützungsunterschriften
2. Anlage 7 (ggf.) Bescheinigung des Wahlrechts der Unter-

stützer
3. Anlage 8a Zustimmungserklärung der Bewerber
4. Anlage 9a Bescheinigung über die Wählbarkeit der Bewerber
5. Anlage 9c (ggf.) Erklärung des Bewerbers über die Begrün-

dung der Unvereinbarkeit zwischen Amt und Man-
dat

6. Anlage 10 Niederschrift über die Bestimmung der Bewerber
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union haben bei Gemeinderatswahlen gegenüber der Ge-
meinde eine Versicherung an Eides statt abzugeben, dass sie 
nach den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsange-
hörigkeit sie besitzen, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind 
oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben (§ 30 Abs. 5 
Nr. 1 KWO LSA).
Dem Wahlvorschlag sind weiterhin beizufügen
1. bei Wahlvorschlägen für die Wahl des Ortschaftsrates, deren 
Bewerber nach § 24 Abs. 1 Satz 4, 5 oder 6 KWG LSA bestimmt 
worden sind, eine Bescheinigung des für das Wahlgebiet zustän-
digen Parteiorgans, dass in der Gemeinde keine Parteiorganisa-
tion vorhanden ist,
2. für jeden Bewerber, der der Partei angehört, eine Beschei-
nigung des für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgans über 
seine Parteimitgliedschaft,
3. für jeden Bewerber, der der Partei nicht angehört, eine von ihm 
unterzeichnete Erklärung, dass er parteilos ist.
7. Wahlrecht und Wählbarkeit für Unionsbürger
Gemäß § 29 Abs. 2a KWO LSA sind Staatsangehörige aus an-
deren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind nach den 
für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und 
wählbar. Ferner wird darauf hingewiesen, dass sie nicht wählbar 
sind, wenn sie nach den deutschen oder den Rechtsvorschriften 
des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
verloren haben.

Tangermünde, den 14.12.2023

Steffen Schilm
Gemeindewahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung zu den  
Kommunalwahlen in der Stadt Tangermünde 

am 09. Juni 2024 –  
Benennung des Gemeindewahlleiters  

und seiner Stellvertreterin
Gemäß § 3 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. Februar 1994 (GVBI. LSA 1994, 
S. 338), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. September 
2023 (GVBI. LSA S. 501), mache ich folgendes bekannt:
Gemäß § 9 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
(KWG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Feb-
ruar 2004 (GVBI. LSA 2004, S. 92), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBI. LSA S. 209) hat der 
Stadtrat der Stadt Tangermünde in seiner Sitzung am 27. Sep-
tember 2023 für die Kommunalwahl 2024 einen Gemeindewahl-
leiter und seine Stellvertreterin berufen.
Als Gemeindewahlleiter wurde berufen:
Herr Steffen Schilm, Lange Straße 61, 39590 Tangermünde

Als stellv. Gemeindewahlleiterin wurde berufen:
Frau Anka Bertkau, Lange Straße 61, 39590 Tangermünde

Tangermünde, den 14.12.2023

Steffen Schilm
Bürgermeister

Die Anzahl der Wahlberechtigten betrug in der Ortschaft Storkau 
(Elbe) 110.
Es ist also mindestens 1 Unterstützungsunterschrift für jeden 
Wahlvorschlag beizubringen.
Es dürfen nur solche Unterstützungserklärungen berücksichtigt 
werden, die zwischen dem Zeitpunkt der Bekanntmachung nach 
§ 15 KWG LSA und dem Ende der Einreichungsfrist abgegeben 
worden sind.
Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Hat er mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so sind seine 
Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei der Gemeinde nach 
der ersten Bescheinigung des Wahlrechts eingehen, ungültig. 
Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu 
erbringen und sind beim Wahlleiter anzufordern.
Die nachfolgend aufgeführten Parteien, Wählergruppen und Ein-
zelbewerber erfüllen die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 KWG 
LSA und bedürfen anstelle der Unterschriften nach § 21 Abs. 
9 KWG LSA die Unterschrift des für das Wahlgebiet zuständi-
gen Parteiorgans oder des Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe. Bei den nachfolgenden aufgeführten Einzelbewerbern 
tritt anstelle der Unterstützungsunterschriften gemäß § 21 Abs. 9 
KWG LSA die eigene Unterschrift.
Für alle Ortschaften:
• Christlich Demokratische Union Deutschlands(CDU),
• Alternative für Deutschland ( AfD),
• DIE LINKE (DIE LINKE),
• Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD),
• Freie Demokratische Partei (FDP),
• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE).
Darüber hinaus gilt:
Für den Ortschaftsrat Bölsdorf
• Wählergemeinschaft Bölsdorf.
Für den Ortschaftsrat Buch
• WG „Aktive Gruppe“ Buch.
Für den Ortschaftsrat Grobleben
• Wählergruppe Grobleben,
• Einzelbewerber Herr Frank Drawehn.
Für den Ortschaftsrat Hämerten
• Wählergemeinschaft Hämerten.
Für den Ortschaftsrat Langensalzwedel
• Wählergemeinschaft Langensalzwedel.
Für den Ortschaftsrat Miltern
• Einzelbewerberin Frau Rosalinde Schüßler,
• Einzelbewerber Herr Uwe Petzack,
• Einzelbewerberin Frau Vera Maria Amtsberg,
• Einzelbewerber Herr Alexander Behr,
• Einzelbewerber Herr Klaus Werner Linke.
Für den Ortschaftsrat Storkau (Elbe)
• Freie Wählergemeinschaft.
Auf dem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine 
stellvertretende Vertrauensperson angegeben sein. Fehlt diese 
Angabe, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages 
nach § 21 Abs. 9 Satz 1 bis 3 KWG LSA als Vertrauensperson 
und der zweite Unterzeichner des Wahlvorschlages als ihr Stell-
vertreter. Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrau-
ensperson können durch schriftliche Erklärung an den Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden. Die Erklärung muss 
gemäß § 21 Abs. 9 Satz 1 bis 3 KWG LSA unterzeichnet sein.
Wer durch eine Wahl eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 
nach § 41 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt begründen würde, ist verpflichtet, dem Wahlvorschlag 
eine Erklärung darüber beizufügen, ob er im Fall des Wahlerfolgs 
aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das 
Mandat verzichten will.
Parteien, die sich weder an der letzten Wahl zum Landtag noch 
an der Wahl zum Deutschen Bundestag in Sachsen-Anhalt mit 
einem zurechenbaren Wahlvorschlag beteiligt haben, können als 
solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie spätes-
tens am 97. Tag vor der Wahl (04. März 2024, 18:00 Uhr) dem 
Landeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben 
und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt 
hat. Der Anzeige sind die schriftliche Satzung und das schriftliche 
Programm der Partei sowie der Nachweis über einen satzungs-
gemäß bestellten Landesvorstand beizufügen.
6. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
Der § 30 KWO LSA beinhaltet die Vorgaben über den Inhalt und 
die Form der Wahlvorschläge.
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Abschnitt IV
Gemeinsame Vorschriften
§ 24 wird wie folgt geändert
1)
Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Ziff. 2 KAG-LSA han-
delt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den §§ 22 und 23 dieser 
Satzung zuwiderhandelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu 
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen 
(Abgabengefährdung).
2)
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500 € 
geahndet werden.
§ 25 wird wie folgt geändert
§ 25 - Sprachliche Gleichstellung
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung werden 
verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.
Der alte § 25 – Inkrafttreten wird der neue § 26

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.
Tangermünde, den 30.11.2023

Schilm
Bürgermeister

Satzung der Stadt Tangermünde über  
die Erhebung von Beiträgen, Gebühren  

und Kostenerstattungen für die  
Abwasserbeseitigung  

(Abwasserabgabensatzung)
Aufgrund der §§ 5, 8, 45 Abs. 2 und 99 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 
Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.04.2023 (GVBl. LSA S. 209) und der §§ 5, 6, 6c und 8 des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. 
LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2020 (GVBl. 
LSA S. 712), hat der Stadtrat der Stadt Tangermünde in seiner Sit-
zung am 29.11.2023 folgende Satzung beschlossen:

Abschnitt I

§ 1
Allgemeines

1)
Die Stadt Tangermünde betreibt nach Maßgabe ihrer Abwasser-
beseitigungssatzung vom 27.10.2010
a) eine zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage
b) eine zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage
c) eine dezentrale Abwasserbeseitigungsanlage für die Abwas-
serbeseitigung aus Kleinkläranlagen und
d) eine dezentrale Abwasserbeseitigungsanlage für die Abwas-
serbeseitigung aus abflusslosen Sammelgruben.
als jeweils rechtlich selbständige öffentliche Einrichtungen (öf-
fentliche Abwasserbeseitigungsanlagen).
2)
Die Stadt erhebt nach Maßgabe dieser Satzung
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für ihre öffentlichen zen-
tralen Abwasserbeseitigungsanlagen (Abwasserbeiträge),
b) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentli-
chen zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen 
(Abwassergebühren) sowie Gebühren für die Annahme und Be-
handlung von Fäkalschlamm.
c) Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse.

Abschnitt II
Abwasserbeiträge

§ 2
Grundsatz

1)
Die Stadt erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, 
Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung ihrer 
öffentlichen zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen Abwasser-
beiträge von den Beitragspflichtigen im Sinne des § 7 dieser Sat-
zung, denen durch die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme dieser Leistungen ein Vorteil entsteht.

Öffentliche Bekanntmachung der  
Aufforderung zur Einreichung von  
Vorschlägen für die Bildung des  

Wahlausschusses für die Gemeinderatswahl 
in der Stadt Tangermünde am 09. Juni 2024

Gemäß § 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 2004 (GVBI. LSA 2004, S. 92), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBI. 
LSA S. 209) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Kommunalwahlord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. Februar 
1994 (GVBI. LSA 1994, S. 338), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 23. September 2023 (GVBI. LSA S. 501) wird für die 
Gemeindewahlen der Stadt Tangermünde am 09. Juni 2024 ein 
Gemeindewahlausschuss gebildet.
Demnach fordere ich Sie auf, Wahlberechtigte zur Berufung als 
Beisitzer und stellvertretende Beisitzer des Wahlausschusses 
für das Wahlgebiet der Stadt Tangermünde bis zum 19.01.2024 
unter nachfolgender Adresse vorzuschlagen:
Stadt Tangermünde
Gemeindewahlleiter
Lange Str. 61
39590 Tangermünde.
Bei der Berufung der Beisitzer und ihrer Stellvertreter des Wahl-
ausschusses sollen die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und 
Wählergruppen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen, die sie 
bei der letzten allgemeinen Neuwahl der Vertretung erhalten 
haben, angemessen berücksichtigt werden.
Gemäß § 10 KWG LSA besteht der Wahlausschuss aus dem 
Wahlleiter als Vorsitzenden und zwei bis sechs Beisitzern sowie 
ihren Stellvertretern, die der Wahlleiter aus den Wahlberechtigten 
des Wahlgebietes oder nach § 13 Abs. 1 KWG LSA beruft.
Gemäß § 4 Abs.1 KWO LSA habe ich die Anzahl der Beisitzer 
des Wahlausschusses auf vier festgelegt. Nach Ablauf der Vor-
schlagsfrist berufe ich unverzüglich die Beisitzer des Wahlaus-
schusses und gemäß § 4 Abs. 2 KWO LSA für jeden Beisitzer 
einen Stellvertreter.
Auf § 13 Abs.1 bis 3 KWG LSA wird hingewiesen.

Tangermünde, den 14.12.2023

Steffen Schilm
Gemeindewahlleiter

3. Satzung zur Änderung der Satzung  
der Stadt Tangermünde über die Erhebung  

von Beiträgen, Gebühren und  
Kostenerstattungen für  
die Wasserversorgung  

(Wasserabgabensatzung)
Aufgrund der §§ 5, 8, 45 Abs. 2 und 99 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 
Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.04.2023 (GVBl. LSA S. 209) und der §§ 5, 6, 6c und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 
1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.12.2020 (GVBl. LSA S. 712), hat der Stadtrat der Stadt Tan-
germünde in seiner Sitzung am 29.11.2023 folgende 3. Satzung 
zur Änderung der Wasserabgabensatzung vom 29. Januar 2020 
beschlossen:

§ 1 Änderungen

Abschnitt III
Wasserbenutzungsgebühren
§ 13 (6) wird wie folgt geändert
„Die Verbrauchsgebühr beträgt für jeden vollen cbm Wasser 1,62 
Euro.“
§ 14 (2) wird wie folgt geändert:
„Die Verbrauchsgebühr beträgt 1,62 Euro/m³.“
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• bb) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) und teil-
weise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtflä-
che des Grundstückes, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßenfläche und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m verläuft; bei Grundstücken, 
die nicht an eine Straße angrenzen, oder nur durch einen 
zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die 
Fläche zwischen der der Straße zugewandten Grundstücks-
seite und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand von 50 m 
verläuft,

e) bei Grundstücken, die über die sich nach lit. a), lit. b) oder lit. 
d) lit. bb) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich 
genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze 
bzw. der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer 
Parallelen hierzu, die in einer der übergreifenden Bebauung oder 
übergreifenden gewerblichen Nutzung entsprechenden Tiefe ver-
läuft;
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung 
ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder 
die tatsächlich so genutzt werden (z. B. Campingplätze, Dauer-
kleingärten und Schwimmbäder, nicht aber Friedhöfe und Sport-
plätze) 75 % der Grundstücksfläche;
g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder Sat-
zung nach § 34 Abs. 4BauGB die Nutzung als Fläche für die 
Landwirtschaft oder als Friedhof oder Sportplatz festgesetzt ist 
oder die so genutzt werden, die Grundfläche der an die öffentli-
che Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkei-
ten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen 
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils 
im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücks-
grenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergän-
zung auf dem Grundstück erfolgt.
4)
Bei der Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt
a)
soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchst-
zulässige Zahl der Vollgeschosse,
b)
bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan anstelle einer Voll-
geschosszahl eine Baumassenzahl oder die Höhe der baulichen 
Anlagen festgesetzt ist, die durch 2,8 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Ge-
bäudehöhe auf ganze Zahlen mathematisch ab- bzw. aufgerun-
det,
c)
die Zahl der tatsächlichen oder sich durch Umrechnung erge-
benden Vollgeschosse, wenn aufgrund von Ausnahmen oder 
Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach lit. a) oder die Bau-
massenzahl bzw. Gebäudehöhe nach lit. b) überschritten wird,
d)
soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan 
Vollgeschosse bzw. die Baumassenzahl oder Gebäudehöhe nicht 
festgesetzt sind, bei bebauten und unbebauten Grundstücken die 
Zahl der in der näheren Umgebung durchschnittlich festgesetzten 
oder vorhandenen Vollgeschosse,
e)
bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nut-
zung festgesetzt ist oder die tatsächlich so genutzt werden (z.B. 
Schwimmbäder, Dauerkleingärten, Sportplätze, Friedhöfe und 
Kleingärten pp.), die Zahl von einem Vollgeschoss,
f)
bei Grundstücken, auf denen nur Parkhäuser, Garagen oder 
Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollge-
schoss je Nutzungsebene;
g) bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB eine Nutzung als Fläche für die Land-
wirtschaft festgesetzt ist und der Bebauungsplan oder Satzung 
eine Festsetzung nach lit. a) und b) nicht enthält, die Zahl von 
einem Vollgeschoss,
h)
bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), die Zahl der 
Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeit;
i)
bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, 
gilt das Kirchengebäude als eingeschossig.

2)
Die Abwasserbeiträge decken nicht die Kosten für die Grund-
stücksanschlüsse.

§ 3
Gegenstand der Beitragspflicht

1)
Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine öffent-
liche zentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen wer-
den können und für die
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald 
sie bebaut oder gewerblich genutzt werden dürfen,
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, 
wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach 
der geordneten baulichen Entwicklung der Stadt zur Bebauung 
oder zur gewerblichen Nutzung anstehen.
2)
Wird ein Grundstück an eine öffentliche zentrale Abwasserbe-
seitigungsanlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatz 
1) nicht erfüllt sind.
3)
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grund-
stück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. In Fällen, in denen ein ver-
messenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbuches unter 
einer eigenen Nummer eingetragenes Grundstück nicht vorhan-
den ist, gilt die von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend 
genutzte Fläche als Grundstück.

§ 4
Beitragsmaßstäbe

1)
Die Veranlagung zu Abwasserbeiträgen richtet sich nach der 
Grundstücksfläche unter Berücksichtigung des Maßes der zu-
lässigen Nutzung.
2)
Der Abwasserbeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird 
nach einem nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet. 
Dabei wird bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächen-
beitrages für das erste Vollgeschoss 25 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 15 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, deren Deckenoberflä-
che im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hin-
ausragt und die mindestens über zwei Drittel ihrer Grundfläche 
eine lichte Höhe von 2,30 m haben. Zwischendecken und Zwi-
schenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss 
abtrennen, bleiben bei der Anwendung unberührt. Kann im Ein-
zelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerkes in ihm kein 
Vollgeschoss festgestellt werden, werden je angefangene 2,30 m 
und bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken und 
Grundstücken, die in sonstigen Sondergebieten (§ 11 BauNVO) 
liegen, je angefangene 2,80 m des Bauwerkes als ein Vollge-
schoss gerechnet.
3)
Als Grundstücksfläche gilt:
a) bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes, 
wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;
b) bei Grundstücken, die teilweise im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplanes und
• aa) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen – sofern sie nicht 
unter lit. f) fallen – die Gesamtfläche des Grundstückes, wenn 
es baulich oder gewerblich nutzbar ist,

• bb) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie 
nicht unter lit. f) fallen – die Fläche im Bereich des Bebau-
ungsplanes, wenn für diese eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist,

c) bei Grundstücken, die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 
4 BauGB liegen sowie bei Grundstücken, die über die Grenzen 
einer solchen Satzung hinausreichen – sofern sie nicht unter lit. 
f) fallen – die Fläche im Satzungsbereich, die baulich oder ge-
werblich nutzbar ist,
d) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan und keine Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht unter lit. f) 
fallen
• aa) wenn sie insgesamt innerhalb eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche 
des Grundstückes;
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b)
der öffentlichen zentralen Niederschlagswasserbeseitigungsan-
lage 4,13 €/m2 Beitragsfläche. Die Abwasserbeiträge werden auf 
volle Euro abgerundet.
2)
Die Abwasserbeiträge für die Anschaffung, Erweiterung, Er-
neuerung und Verbesserung der öffentlichen zentralen Abwas-
serbeseitigungsanlagen werden im Einzelfall unter Angabe des 
Abgabentatbestandes in einer besonderen Satzung geregelt.

§ 6
Billigkeitsregelungen

1)
Übergroße Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung 
vorwiegend Wohnzwecken dienen oder dienen werden, wer-
den nur mit einer Teilfläche herangezogen. Als übergroß gel-
ten solche Wohngrundstücke, deren bevorteilte Fläche 30 v.H. 
(Begrenzungsfläche) oder mehr über der für Wohngrundstücke 
im Stadtgebiet ermittelten Durchschnittsgröße (durchschnitt-
lich bevorteilte Fläche) liegt. Die Durchschnittsgröße beträgt im 
Stadtgebiet 656 m2. Derartige, in diesem Sinne übergroße Wohn-
grundstücke werden in Größe der Begrenzungsfläche in vollem 
Umfang, hinsichtlich der die Begrenzungsfläche bis zu 50 v.H. 
übersteigenden Vorteilsfläche zu 50 v.H. und wegen einer darü-
ber hinaus bestehenden Vorteilsfläche zu 30 v.H. des sich nach 
den §§ 4 u. 5 berechneten Beitrages herangezogen.
2)
Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer 
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage auslösen oder nicht angeschlossen 
werden dürfen und auch tatsächlich nicht angeschlossen sind, 
bleiben beitragsfrei (§ 6 c Abs. 3 KAG-LSA). Der Beitragsfreiheit 
solcher Gebäude oder selbständiger Gebäudeteile wird derge-
stalt Rechnung getragen, dass die beitragsfreien Gebäude oder 
selbständigen Gebäudeteile bei der Feststellung der Zahl der 
Vollgeschosse nach § 4 Abs. 4 und 5 unberücksichtigt bleiben.
3)
Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können ganz oder 
teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit 
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und 
der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist 
die Einziehung nach Lag des Einzelfalls unbillig, können die An-
sprüche ganz oder zum Teil erlassen werden. Die Entscheidung 
über Billigkeitsmaßnahmen steht unter dem Vorbehalt, nach Be-
urteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Einzelfall zu 
sozial verträglichen Belastungen zu gelangen. Für die Verwirkli-
chung, die Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen aus dem 
Beitragsschuldverhältnis gelten insbesondere die §§ 218 bis 223, 
224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 225, 227 Abs. 1, §§ 228 bis 232 der Ab-
gabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.
4)
Werden Grundstücke landwirtschaftlich im Sinne von § 201 
BauGB oder als Wald genutzt, ist der Beitrag solange zinslos zu 
stunden, wie das Grundstück zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit 
des landwirtschaftlichen Betriebes genutzt werden muss. Dies gilt 
auch für die Fälle der Nutzungsüberlassung und Betriebsüber-
gabe an Familienangehörige im Sinne von § 15 AO. Bei bebauten 
und tatsächlich angeschlossenen Grundstücken und Teilflächen 
davon gilt die Stundungsverpflichtung nur, wenn die Bebauung 
ausschließlich der landwirtschaftlichen Nutzung dient und die öf-
fentliche Einrichtung nicht in Anspruch genommen wird.
5)
Der Beitrag ist auch zinslos zu stunden, solange Grundstücke 
als Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes genutzt 
werden oder Grundstücke oder Teile davon aus Gründen des Na-
turschutzes mit einer Veränderungssperre belegt sind.

§ 7
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Für Grund-
stücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des 
Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der 
Verfügungsberechtigte i.S. von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuord-
nungsgesetzes. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nut-
zungsrecht nach Art. 233 § 4 EGBGB belastet, so ist anstelle 
des Eigentümers der Inhaber dieses Rechtes beitragspflichtig.

5)
Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Ermittlung 
des nutzungsbezogenen Flächenbeitrags die Vorschriften ent-
sprechend anzuwenden, wie sie für
a) Bebauungsplangebiete gelten, wenn in der Satzung Bestim-
mungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,
b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelten, wenn die 
Satzung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält.
6)
Der Abwasserbeitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung 
(Grundstücksentwässerung) wird nach der bebaubaren Fläche 
berechnet. Die bebaubare Fläche ist das Produkt aus der Grund-
stücksfläche und der zulässigen Grundflächenzahl - GRZ -.
7)
Die maßgebliche Grundstücksfläche richtet sich nach Abs. 3 lit. 
a - g mit Ausnahme für Sportplätze sowie Friedhöfe, für die 75 % 
der Grundstücksfläche angesetzt werden.
8)
In beplanten Gebieten ergibt sich die zulässige Grundflächenzahl 
aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes.
9)
Bei Grundstücken innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) sowie in Fällen, in denen der Bebau-
ungsplan keine Grundflächenzahlen festsetzt, gelten die nach-
stehenden Zahlen als zulässige Grundflächenzahlen:

a)
in Kleinsiedlungsgebieten 0,2 GRZ
b)
in Wohn-, Dorf- und Misch- und Ferienhausgebieten 0,4 GRZ
c)
In Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten gem. § 11 
BauNVO

0,8 GRZ

d)
in Kerngebieten 1,0 GRZ
Die Gebietsordnung richtet sich,
a)
für Grundstücke, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
liegen, nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes und
b)
für Grundstücke, die innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, nach der überwiegend vor-
handenen Bebauung der näheren Umgebung.
10)
Ist die vorhandene bebaute Fläche größer als die zulässige, wird 
abweichend von Abs. 6 und 7 die vorhandene bebaute Fläche 
zugrundegelegt.
11)
Für im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes gelegene oder 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich vorhandene Kleingärten, Schwimmbäder 
und Friedhöfe gilt die Grundflächenzahl 0,2 und für Sportplätze 
sowie für selbständige Garagen- und Stellplatzgrundstücke die 
Grundflächenzahl 0,8.
12)
Für im Außenbereich gelegene Grundstücke (§ 35 BauGB) gilt 
die Grundflächenzahl 0,2.
13)
Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 
34 Abs. 4 oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Ermittlung der 
bebaubaren Fläche die Vorschriften entsprechend anzuwenden, 
wie sie für
a)
Bebauungsplangebiete gelten, wenn in der Satzung Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind;
b)
die im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelten, wenn die Sat-
zung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält.

§ 5
Beitragssätze

1)
Der Abwasserbeitrag beträgt für die Herstellung
a)
der öffentlichen zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage 
6,84 €/m2 Beitragsfläche.
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3)
Ist ein Wasserzähler nicht eingebaut oder hat er nicht richtig oder 
überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von der 
Stadt unter Zugrundelegung der zuletzt ermittelten Verbrauchs-
menge und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben 
des Gebührenpflichtigen geschätzt.
4)
Bei der Berechnung der Gebühren nach Abs. 2 b) und c) für die 
aus eigenen Wasserversorgungsanlagen entnommenen Wasser-
mengen sind die in dem Erhebungszeitraum vorangegangenen 
Kalenderjahr den eigenen Wasserversorgungsanlagen entnom-
menen Wassermengen zugrunde zu legen. Die Wassermenge 
hat der Gebührenpflichtige der Stadt für den abgelaufenen Be-
messungszeitraum innerhalb der folgenden zwei Monate an-
zuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die der 
Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Was-
serzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entspre-
chen. Der Zeitpunkt der Installation eines solchen Wasserzählers 
durch einen behördlich zugelassenen Installationsbetrieb ist der 
Stadt schriftlich anzuzeigen. Wenn die Stadt auf solche Mes-
seinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis für die Was-
sermenge prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die 
Wassermenge zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht 
ermittelt werden kann.
5)
Wassermengen, die infolge eines Schadensereignisses (z.B. 
Rohrbruch) nachweislich nicht in die öffentliche zentrale Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage gelangt sind, können auf Antrag ab-
gesetzt werden. Der Antrag ist innerhalb von 2 Monaten nach 
dem Ereignis und der Möglichkeit der Kenntnisnahme bei den 
Stadtwerken zu stellen. Zur Glaubhaftmachung sind folgende Un-
terlagen vorzulegen:
– ein Nachweis des Durchschnittsverbrauchs der letzten drei 
Jahre und die Angabe, wieviel Personen im jeweiligen Zeitraum 
zum Haushalt gehörten bzw. bei Betrieben die Anzahl der durch-
schnittlich beschäftigten Mitarbeiter,
– eine geeignete Bestätigung über den Rohrbruch oder den 
Schaden sowie mögliche ausgetretene Wassermengen (z.B. 
Fotomaterial mit Datumsanzeige, Polizeiberichte, Meldungen 
an Versicherungen etc.) und eine Rechnung der Firma, die den 
Rohrbruch beseitigt hat.
6)
Wassermengen, die aus dem öffentlichen Trinkwassernetz ent-
nommen werden und regelmäßig nicht in die öffentliche zentrale 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangen, sondern auf dem 
Grundstück versickern oder verarbeitet werden, können über 
einen Nebenzähler ermittelt werden, der von den Stadtwerken 
zusammen mit dem Hauptzähler abgelesen wird. Die so ermittel-
ten Wassermengen werden nach Ablauf des Erhebungszeitrau-
mes bei der Jahresendabrechnung der Abwassergebühren von 
der Gesamtabwassermenge nach §13 Abs. 1 abgesetzt.
Der Nebenzähler muss den Bestimmungen des Eichgesetzes 
entsprechen und ist auf Kosten des Gebührenpflichtigen durch 
ein fachkundiges Installateurunternehmen nach den Regeln der 
Technik frostfrei und fest in das Trinkwasserrohrnetz der Kunden-
anlage einzubauen und im Weiteren zu unterhalten.
Die einschlägigen Vorschriften der DIN 1988, DIN EN 1717 sind 
dabei zu beachten. Der fachgerechte Einbau ist den Stadtwerken 
nachzuweisen und wird von diesen bei einem Abnahmetermin 
durch Verplombung abgenommen. Die Abnahme des Neben-
zählers ist nach dessen Einbau in die Kundenanlage bei den 
Stadtwerken mittels eines Anmeldeformulars zu beantragen. Die 
Abnahme ist Voraussetzung für die Ablesung des Zählers durch 
die Stadtwerke.
Der Nebenzähler ist alle 6 Jahre neu zu eichen oder durch einen 
neuen geeichten Nebenzähler durch den Kunden zu ersetzen. 
Nach jeder Eichung bzw. Austausch ist der Zähler erneut durch 
die Stadtwerke abzunehmen (Verplombung).
7)
Die Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung 
wird nach der bebauten und befestigten Grundstücksfläche des 
angeschlossenen Grundstückes berechnet.
Maßgebend für die Flächenberechnung ist der Zustand am 1. 
Juni des Vorjahres. Der Gebührenpflichtige hat die Berechnungs-
grundlagen und ihre Änderungen der Stadt innerhalb eines 
Monats nach Eintritt der Gebührenpflicht oder der Änderung mit-
zuteilen. Kommt der Gebührenpflichtige dieser Verpflichtung nicht 
oder nicht rechtzeitig nach, ist die Stadt berechtigt, die bebaute 
und befestigte Fläche zu schätzen.

Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil bei-
tragspflichtig.

§ 8
Entstehen der Beitragspflicht

1)
Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die jewei-
lige betriebsfertige, öffentliche zentrale Abwasserbeseitigungsan-
lage angeschlossen werden kann.
2)
Im Fall des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsäch-
lichen Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung.

§ 9
Vorausleistungen

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleis-
tungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maß-
nahme begonnen worden ist.

§ 10
Veranlagung und Fälligkeit

Die Abwasserbeiträge werden durch Bescheid festgesetzt und 
einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das glei-
che gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.

§ 11
Ablösung

Sofern eine Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, können 
die Beiträge durch Vertrag abgelöst werden. Die Höhe des 
Ablösungsbetrages wird jeweils nach dem in § 4 bestimmten 
Beitragsmaßstab und dem in § 5 festgesetzten Beitragssatz er-
mittelt, wobei auch § 6 Anwendung findet. Durch Zahlung des 
Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

Abschnitt III
Abwassergebühren

§ 12
Grundsatz

1)
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen Abwas-
serbeseitigungsanlagen werden Abwassergebühren für die 
Grundstücke erhoben, die an eine öffentliche zentrale Abwasser-
beseitigungsanlage angeschlossen sind und/oder in diese ent-
wässern. Soweit der Aufwand durch Abwasserbeiträge gedeckt 
wird, werden Gebühren nicht erhoben.
2)
Für die Abfuhr und Behandlung von Abwasser/Fäkalschlamm 
aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben (Grundstücks-
abwasseranlagen) sowie für die Annahme und Behandlung von 
Fäkalschlamm werden gleichfalls Gebühren erhoben.

§ 13
Gebührenmaßstäbe

1)
Die Abwassergebühr wird für die Schmutzwasserbeseitigung 
nach der Schmutzwassermenge bemessen, die in die öffentliche 
zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berech-
nungseinheit für die Gebühr ist 1 m3 Schmutzwasser.
2)
Als in die öffentliche zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage 
gelangt gelten:
a)
die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserver-
sorgungsanlagen zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge,
b)
die auf dem Grundstück gewonnene oder dem Grundstück sonst 
zugeführte Wassermenge,
c)
die auf dem Grundstück in einer Niederschlagswassersammel-
anlage gesammelte, dem Schmutzwasserkanal zugeführte und 
durch Wasserzähler ermittelte Niederschlagswassermenge.
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4)
Bei einem Wechsel des Gebührenpflichtigen innerhalb des Erhe-
bungszeitraumes kann der bisher Verpflichtete von der Stadt eine 
Zwischenabrechnung verlangen.

§ 18
Veranlagung und Fälligkeit

1)
Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzu-
rechnenden Abwassergebühren für die öffentlichen zentralen Ab-
wasserbeseitigungsanlagen sind zum 15. jeden zweiten Monats 
Abschlagszahlungen zu leisten. Die erste Abschlagszahlung wird 
fällig am nächsten 15., der auf dem Fälligkeitstag der Endabrech-
nung folgt und fortan am 15. jeden zweiten Monats. Auf Antrag 
des Gebührenpflichtigen können auch monatliche Abschlagszah-
lungen erfolgen.
Die Abschlagszahlungen werden durch Bescheid festgesetzt. 
Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich bei der Abwas-
sergebühr für die Schmutzwasserbeseitigung nach der Abwas-
sermenge des vorangegangenen Erhebungszeitraumes und bei 
der Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung 
nach der gebührenpflichtigen Fläche, die an dem in § 13 Abs. 6 
bestimmten Stichtag ermittelt worden ist. Die Abwassergebühren 
können zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.
2)
Entsteht die Gebührenpflicht bei der Abwassergebühr für die 
Schmutzwasserbeseitigung erstmals im Laufe eines Erhebungs-
zeitraumes, so wird der Abschlagszahlung diejenige Abwasser-
menge zugrundegelegt, die dem tatsächlichen Wasserverbrauch 
des ersten Monats entspricht.
3)
Entsteht oder endet die Gebührenpflicht bei der Abwasserge-
bühr für die Niederschlagswasserbeseitigung im Laufe des Er-
hebungszeitraumes, so wird die Gebühr für jeden Tag mit 1/365 
gerechnet.
4)
Abschlusszahlungen aufgrund der nach Ablauf des Erhebungs-
zeitraums durch Bescheid vorzunehmenden Endabrechnung 
werden einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
Überzahlungen werden verrechnet.
5)
Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus Grundstücksab-
wasseranlagen (Klein-kläranlagen und abflusslose Sammelgru-
ben) sowie die Gebühr für die Annahme und Behandlung von 
Fäkalschlamm werden durch Bescheid festgesetzt und einen 
Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Abschnitt IV
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse

§ 19
Entstehung des Erstattungsanspruchs

1)
Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung 
und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung eines 
Grundstücksanschlusses sind der Stadt in der tatsächlich ent-
standenen Höhe zu erstatten.
2)
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Beendigung der Maß-
nahme. Die §§ 7, 9 und 11 dieser Satzung gelten entsprechend, 
§ 11 mit der Maßgabe, dass die Höhe des Ablösungsbetrages 
nach dem voraussichtlich tatsächlichen Aufwand berechnet wird.

§ 20
Fälligkeit

Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen 
Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Abschnitt V
Gemeinsame Vorschriften

§ 21
Auskunftspflicht

1)
Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Stadt jede 
Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der 
Abgaben erforderlich ist.
2)
Die Stadt kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur 
Auskunft verpflichteten Personen haben dieses zu ermöglichen 
und in dem erforderlichen Umfang zu helfen.

8)
Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus Grundstücksab-
wasseranlagen (Klein-kläranlagen und abflusslose Sammelgru-
ben) sowie die Gebühr für die Annahme und Behandlung von 
Fäkalschlamm wird nach der Menge des eingesammelten Ab-
wassers/
Fäkalschlamms bzw. nach der Menge des gelieferten Fä-
kalschlammes berechnet. Berechnungseinheit für die Gebühren 
ist 1 m3 Abwasser/Fäkalschlamm.

§ 14
Gebührensätze

1)
Die Abwassergebühr für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt 
je m³ eingeleitetes Schmutzwasser 4,00 €. Wird in Kleinkläranla-
gen vorgeklärtes Abwasser in die Kanalisation eingeleitet, ohne 
dass eine weitere Reinigung erfolgt, beträgt die Gebühr je m³ 
eingeleitetes Schmutzwasser 4,00 €.
2)
Die Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung 
beträgt je m2 bebaute und befestigte Grundstücksfläche jährlich 
0,99 €.
3)
Die Abwassergebühr für die Abwasserbeseitigung aus abfluss-
losen Sammelgruben beträgt 23,36 € je m3 eingesammelten Ab-
wassers.
4)
Die Abwassergebühr für die Abwasserbeseitigung aus Kleinklär-
anlagen beträgt 32,73 € je m3 eingesammelten Fäkalschlammes.
5) Die Gebühr für die Annahme und Behandlung von Fä-
kalschlamm beträgt 11,82 € je m3 Fäkalschlamm.

§ 15
Gebührenpflichtige

1)
Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht be-
stellt ist, tritt an dessen Stelle der Erbbauberechtigte des ange-
schlossenen Grundstücks. Gebührenpflichtige sind außerdem 
Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstücks ding-
lich Berechtigte. § 7 S. 3 und 4 dieser Satzung gelten entspre-
chend. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner.
2)
Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht 
mit dem Tag des Übergangs auf den neuen Verpflichteten über. 
Wenn der bisher Verpflichtete die Mitteilung hierüber versäumt, 
so haftet er für Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Ein-
gang der Mitteilung bei der Stadt entfallen, neben dem neuen 
Verpflichteten.

§ 16
Entstehen und Beendigung der Gebührenpflicht
1)
Die Gebührenpflicht für die Inanspruchnahme der jeweiligen 
öffentlichen zentralen Abwasserbeseitigungsanlage entsteht, 
sobald das Grundstück an die öffentliche zentrale Abwasserbe-
seitigungsanlage angeschlossen ist und/oder ihr von dem Grund-
stück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald die Zuführung 
von Abwasser endet.
2)
Die Gebührenpflicht für die Abwasserbeseitigung aus Grund-
stücksabwasseranlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose 
Sammelgruben) entsteht mit der Inbetriebnahme der Grund-
stücksabwasseranlage. Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des 
Monats, mit dem die Grundstücksabwasseranlage außer Betrieb 
genommen und dies der Stadt schriftlich mitgeteilt wird.

§ 17
Erhebungszeitraum, Gebührenschuld

1)
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der 
Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der Restteil des 
Jahres.
2)
Soweit die Gebühren nach den durch Wasserzähler ermittelten 
Wassermengen erhoben werden, gilt die Ableseperiode für den 
Wasserverbrauch als Erhebungszeitraum.
3)
Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils mit Ablauf des Erhe-
bungszeitraumes.
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Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Parteien, Wäh-
lergruppen oder Träger von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen oder Abstimmungen (§ 50 Abs. 5 BMG i. V. 
m. § 50 Abs. 1 BMG)
Die Meldebehörden erteilen auf Anfrage Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 
mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 
S. 1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten, so-
weit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend 
ist.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- und Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk (§ 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 2 BMG)
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Mandatsträgern, 
Presse oder Rundfunk Auskünfte aus dem Melderegister über 
Alters- und Ehejubiläen. Altersjubiläen sind der 70., jeder fünfte 
weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Eheju-
biläum. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen 
die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch 
eines Ehegatten wirkt auch für den anderen Ehegatten.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage (§ 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 3 BMG)
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Adressbuchverlagen 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrift 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 
übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbü-
chern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die be-
troffene Person gemeldet ist, einzulegen.
Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie schrift-
lich beantragen oder durch persönliches Erscheinen unter Vor-
lage Ihres Ausweisdokumentes beim Einwohnermeldeamt der 
der Stadt Tangermünde zu den Öffnungszeiten vornehmen. Eine 
Begründung ist für diese Übermittlungssperren nicht notwendig.

 » Geschichtliches

Stolpersteine für Tangermünde
Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, 
das im Jahr 1992 begann. Inzwischen wurden über 100.000 Stol-
persteine nicht nur in Deutschland, sondern auch in 30 weiteren 
Ländern verlegt. Sie gelten als das größte dezentrale Mahnmal 
der Welt.
Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten „Stol-
persteinen“, soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, 
die von den Nazis verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder 
in den Selbstmord getrieben wurden. Sie werden meist vor den 
letzten frei gewählten Wohnhäusern von Nazi-Opfer niveaugleich 
in das Straßenpflaster bzw. den Straßenbelag im Gehweg ein-
gelassen.
Ein Stolperstein besteht aus einem Betonwürfel mit einer Kan-
tenlänge von 96 × 96 Millimetern und einer Höhe von 100 Mil-
limetern. Die darauf befestigte quadratische Messing-Tafel mit 
abgerundeten Ecken und Kanten wird in Handarbeit mittels 
Hammer und Schlagbuchstaben mit einem entsprechenden Text 
beschriftet.
Im nächsten Jahr sollen nun auch in Tangermünde elf Stolper-
steine verlegt werden, die an das Schicksal der jüdischen Fa-
milien Bernhard und Markus erinnern. Zur Finanzierung wurde 
auf der Internetseite der Stadt Tangermünde ein Spendenaufruf 
gestartet. Dort erfährt man auch etwas über jede dieser elf Perso-
nen, denen ein Stolperstein gewidmet sein wird. Außerdem kann 
man sich in einem Kurzfilm über das Schicksal dieser beiden 
Tangermünder Familien informieren. Allen, die sich eingehender 
informieren möchten, werden die Bücher „Die jüdische Familie 
Bernhard“ und „Die jüdische Familie Markus“ empfohlen. Neben 
der Familienchronik und zahlreichen Berichten enthalten die Bü-
cher auch seltene Fotos von diesen Familien. Die Bücher sind 
beim Tangermünder Weihnachtsmarkt in den Putinnen erhältlich.

Text: Petra Hoffmann

3)
In Fällen des § 3 Abs. 3 S. 2 ist der Beitragspflichtige verpflich-
tet, der Stadt die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbesondere 
durch amtlich beglaubigte Dokumente, nachzuweisen.

§ 22
Anzeigepflicht

1)
Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Stadt sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb 
eines Monats schriftlich anzuzeigen.
2)
Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berech-
nung der Abgaben beeinflussen, so hat der Abgabepflichtige dies 
unverzüglich der Stadt schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflich-
tung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geän-
dert oder beseitigt werden.
3)
Ist zu erwarten, dass sich im Laufe eines Kalenderjahres die Ab-
wassermenge um mehr als 50 v.H. der Abwassermenge des Vor-
jahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der Abgabepflichtige 
hiervon der Stadt unverzüglich Mitteilung zu machen.

§ 23
Ordnungswidrigkeiten

1)
Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Ziff. 2 KAG-LSA han-
delt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den §§ 13 Abs. 4 und 6, 21 
und 22 dieser Satzung zuwiderhandelt und es dadurch ermög-
licht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgaben-
vorteile zu erlangen (Abgabengefährdung).
2)
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500 € 
geahndet werden.

§ 24
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung wer-
den verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Ge-
schlechter.

§ 25
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

1)
Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.
2)
Gleichzeitig tritt die Abwasserabgabensatzung vom 28.10.2010 in 
der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 30.11.2022 außer Kraft.
Tangermünde, den 30.11.2023

Schilm
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung zur  
Eintragungsmöglichkeit von  

Übermittlungssperren nach dem  
Bundesmeldegesetz

Gemäß § 50 Absatz 5 Bundesmeldegesetz (BMG) haben Perso-
nen die Möglichkeit, gegen regelmäßige oder auf Anfrage durch-
zuführende Datenübermittlungen der Meldebehörde Widerspruch 
einzulegen. Ein Widerspruch ist jederzeit im Einwohnermeldeamt 
möglich und gilt bis auf Widerruf.
Die Eintragung der Übermittlungssperre ist gebührenfrei.
Es gibt folgende Widerspruchsmöglichkeiten:
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaften (§ 42 Abs. 2 und 3 BMG)
Die Meldebehörden übermitteln Daten Familienangehöriger, die 
nicht derselben oder in keiner öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaft sind, an die öffentlich-rechtlichen Religionsgemein-
schaften der anderen Familienangehörigen. Familienangehörige 
sind der Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder und 
die Eltern minderjähriger Kinder. Der Widerspruch verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaft.
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 Foto: Gunter-Demnig-Stiftung
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Klub der Volkssolidarität

Karlstraße 25: HO-Verkaufsstelle für Molkereierzeugnisse
Lindenstraße 12: SED-Parteihaus
Lindenstraße 12a: Kinderarztpraxis
Lindenstraße 15: Energiekombinat Gasverteilung
Lindenstraße 15: HO-Verkaufsstelle für Lebensmittel („Gaswerk“)
Lindenstraße 73: PGH Friseursalon „Olympia“
Lüderitzer Straße Block 4: Konsum-Verkaufsstelle für Nahrungs- 
und Genussmittel
Magdeburger Straße 22: HO-Verkaufsstelle für Molkereierzeug-
nisse
Magdeburger Straße 27: Gärtnerei Lange
Magdeburger Straße 58: Kaus, Bäckermeister
Notpforte 1: Wäscherei
Schloßfreiheit 7: Krankenhaus (Kinder-Abteilung Burg-Kranken-
haus Amt 1)

Kinderkrankenhaus auf der Burg

Stendaler Straße 3: Marzahn, Steinmetzmeister
Stendaler Straße 21-22: Haut, Tankstelle
Stendaler Straße 21-22: Revier der Volkspolizei
Stendaler Straße 32: Konsum-Verkaufsstelle für Nahrungs- und 
Genussmittel
Stendaler Straße 33: Müller, Glaserei
Stendaler Straße 38: Möllmann, Friseursalon
Stendaler Straße 45: PGH Fleischerei „Roter Adler“
Stendaler Straße 54: HO-Verkaufsstelle für Lebensmittel
Stendaler Straße 66: HO-Produktionsbäckerei
Stendaler Straße 93: Hönow, Bäckermeister
Tannenstraße 23: Konsum-Verkaufsstelle für Nahrungs- und Ge-
nussmittel
Ulrichsstraße 14: Wolters, Bäckerei und Feinbäckerei
Ulrichsstraße 20: Schlachthof
Ulrichsstraße 52: Gemeindeschwesternstation
Ulrichsstraße 52: Konsum-Verkaufsstelle für Nahrungs- und Ge-
nussmittel

Ein Einkaufsbummel durch Tangermünde

Welche Geschäfte, Gaststätten und Hotels gab es zur DDR-
Zeit in Tangermünde? (Teil 2)
In dieser Ausgabe des Amtsblattes unternehmen wir einen Ein-
kaufsbummel durch die Straßen außerhalb der Tangermünder 
Altstadt. Wer kann sich heute noch genau daran erinnern, welche 
Geschäfte es vor fünfzig Jahren dort gab? Vielleicht hätten sogar 
die älteren Tangermünder Bürger Schwierigkeiten, sich bei einem 
Spaziergang durch das Hünerdorf bis zur Arneburger Straße oder 
durch das Bahnhofsviertel an die Geschäfte in diesen Straßen zu 
erinnern. Vielfach lassen nicht einmal die Hausfassaden erken-
nen, dass sich früher in diesem oder jenem Gebäude Geschäfte 
befanden. Fest steht, dass nur wenige von ihnen die Wendezeit 
überlebten. Es gibt aber noch einige aus der DDR-Zeit. Wichtig ist 
aber auch, dass viele schöne Geschäfte, Gaststätten und Hotels 
nach der Wende hinzugekommen sind.
Im Telefonbuch von 1982 sind folgende Geschäfte, die sich 
außerhalb der Tangermünder Altstadt befanden, eingetragen. 
(Quelle: Tangermünder Stadtarchiv)
Hünerdorfer Straße 3: Konsum-Verkaufsstelle für Nahrungs- und 
Genussmittel (Spieß)
Hünerdorfer Straße 15: HO-Verkaufsstelle für Fleischwaren
Hünerdorfer Straße 39h: Arndt, Holzschuhmachermeister
Hünerdorfer Straße 45: Gaststätte „Elbpark“
Hünerdorfer Straße 58: Obst- und Gemüsehandlung der GPG
Hünerdorfer Straße 68: HO-Gaststätte „Zur Freundschaft“
Hünerdorfer Straße 80: Curdts, Bäckermeister
Hünerdorfer Straße 93: Kinder, Friseursalon
Hünerdorfer Straße 94: Jurcok, Bäckermeister
Hünerdorfer Straße 101: Sofort-Reinigung
Hünerdorfer Straße 104: Konsum-Verkaufsstelle für Textilwaren
Arneburger Straße 10: Schlücker, Uhrmachermeister
Arneburger Straße 18: HO-Verkaufsstelle für Molkereierzeug-
nisse
Arnewburger Straße 22: PGH Friseursalon „Olympia“
Arneburger Straße 27: Krause, Gartenbau
Arneburger Straße 30: Thomas, Bäckermeister
Arneburger Straße 36: HO-Gaststätte „Zur Zuckerbörse“
Arneburger Straße 52: Konsum-Verkaufsstelle für Nahrungs- und 
Genussmittel
Arneburger Straße 53: PGH KFZ-Instandsetzung
Arneburger Straße 55: HO-Verkaufsstelle für Fleischwaren 
(Meder)
Arneburger Straße 77-78: Stehwien, Bäckermeister – HO-Le-
bensmittelverkaufsstelle
Arneburger Straße 79: HO-Gaststätte „Zur Elbe-Brücke“
Arneburger Straße 79: HO-Verkaufsstelle für Fleischwaren
Arneburger Straße 80: Projahn, „Altmärker-Drogerie“
Arneburger Straße 84: Werkstatt für Rundfunk und Fernsehen
Arneburger Straße 106: Pankonin, Tankstelle
Einige andere bekannte Geschäfte, Gaststätten, Hotels und Ein-
richtungen werden nun aufgelistet:
Albrechtstraße 1: Station Junger Naturforscher
August-Bebel-Straße 8: Pelka, Sattler und Tapeziermeister
August-Bebel-Straße 19: Konsum-Verkaufsstelle für Nahrungs- 
und Genussmittel
August-Bebel-Straße 75: Molkereigenossenschaft
August-Bebel-Straße 104: Konsum-Verkaufsstelle für Fleischwa-
ren
August-Bebel-Straße 131: HO-Verkaufsstelle für Lebensmittel
Bahnhofstraße 130: Gemüse- und Blumenhandlung der GPG
Ernst-Drong-Straße 23: HO-Verkaufsstelle für Fleischwaren
Fritz-Schulenburg-Straße 7: Konsum-Verkaufsstelle für Fleisch-
waren
Fritz-Schulenburg-Straße 20-21: Filmtheater „Empor-Lichtspiele“
Fritz-Schulenburg-Straße 24: HO-Verkaufsstelle für Nahrungs- 
und Genussmittel (Kino-Konsum)
Goethestraße 21: Kirchhoff, Gemischtwaren
Hererener Straße 41: VEB Hansa-Getränke
Jordanstraße: Gut, Gartenbau
Carlbauer Straße 91: Gärtnerei GPG
Karl-Liebknecht-Straße 1a: Rudolph, Brunnenbau
Karlstraße 20: Veteranenclub der Volkssolidarität
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Ulrichsstraße 54: Revier der Volkspolizei
Walther-Rathenau-Straße 6: Konsum-Verkaufsstelle für Nah-
rungs- und genussmittel
Folgende Gaststätten und Hotels gab es 1982 in Tangermünde:
- „Zum Forsthaus“ (Hinter den Tannen 8)
- „Am Rathaus“ HO (Lange Straße 70)

Gaststätte „Am Rathaus“

- „Zur Badeanstalt“ HO (Friedensstraße 25)
- „Burgcafé“ HO (Kirchstraße 53)
- „Elbpark“ (Hünerdorfer Straße 45)
- Imbiss-HO (Lange Straße 4)
- Schiffsgaststätte „Störtebecker“ HO (am Hafen)

Gaststättenschiff „Störtebecker“

- „Zum Neustädter Platz“ (Stendaler Straße 60)
- „Zur Eisenbahn“ (Albrechtstraße 18)
- „Zur Elbbrücke“ HO (Arneburger Straße 79)
- „Zur Freundschaft“ HO (Hünerdorfer Straße 68)
- „Zur Zuckerbörse“ HO (Arneburger Straße 36)
Hotels:
- „Schwarzer Adler“ HO (Lange Straße 52)

Schwarzer Adler

- Utescher (Lange Straße 5)
Text: Petra Hoffmann / Fotos: AG Junge Fotografen, 

archiviert im Stadtarchiv Tangermünde

Täglich ein frisch 
gekochtes Mittagessen

Probieren Sie es aus: Telefon 0800-150 150 5 oder 
im Internet unter www.meyer-menue.de

• Täglich 7 leckere Menüs 
 zur Auswahl

• Eine vegetarische Menülinie

• Keine Vertragsbindung und 
 kein Mindestbestellzeitraum
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 in unseren Aktionswochen

Kirschallee 1f · 39590 Tangermünde
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Mit unserem Online-Tool in  
nur wenigen Schritten zu Ihrer  
Anzeigenschaltung!

  private & gewerbliche Anzeigen

  zahlreiche Motivvorlagen & 
Gestaltungsmöglichkeiten

 eigene Bilder & Motive  
hochladen und anpassen

  einfache und übersichtliche  
Handhabung

  ganz flexibel von zuhause aus  
und mobil von unterwegs

  Anzeigen archivieren und jederzeit darauf zugreifen

  Zahlung bequem per PayPal, Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift

Registrieren Sie sich jetzt online unter anzeigen.wittich.de
Einfach die Eckdaten eingeben und schon können Sie aus unseren Musterkatalogen 
eine Vielzahl an Motiven auswählen, modifizieren oder selbst kreativ werden!

Anzeigen  
online selbst  
gestalten & 
schalten.
So schnell & einfach 
wie noch nie!

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.

Einfach QR-Code scannen 
oder anzeigen.wittich.de aufrufen 
und schon kann es losgehen!

Jetzt auch über Tablet & Smartphone möglich!
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Der Ferienpark am Plauer See.

FERIENPARK LENZ

Inmitten des traumhaften Landschaftsschutzgebiets 
der Mecklenburgischen Seenplatte befindet sich der 
wunderschöne Ferienpark Lenz, direkt am Plauer See. 
Mit rund 30 individuellen Ferienhäusern bietet er die 
passende Unterkunft für jeden Anspruch.  
Für Einzelpersonen und Familien mit 2 bis 4 Personen 
stehen zahlreiche Ferienwohnungen zur Verfügung, für 
eine größere Gäste-Anzahl gibt es Häuser für bis zu 12 
Personen. Alle Unterkünfte sind hochwertig gestaltet und 
ausgestattet. Willkommen in Ihrem Urlaub vom Alltag. 

URLAUBfür die ganze Familie
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www.ferienpark-lenz.de Plauer Seeblick | 17213 Malchow
Tel. 0152 08529030 | urlaub@ferienpark-lenz.de


